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Die Sparkasse/Landesbank kann gemäß Nr. 17 Abs. 3 der AGB für Leistungen, die nicht Gegenstand einer 
Vereinbarung oder im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, und die nach den Umständen zu urteilen nur 
gegen eine Vergütung zu erwarten sind, ein nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt 
verlangen. Ein solches Entgelt kann nur verlangt werden, wenn die Leistungen im Auftrag des Kunden oder in dessen 
mutmaßlichem Interesse erbracht werden.  
Die Sparkasse/Landesbank wird nach Nr. 17 Abs. 4 der AGB für Tätigkeiten, zu deren Erbringung sie bereits gesetzlich 
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse erbringt, kein Entgelt 
berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen erhoben. 
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Auf mögliche Änderungen dieser allgemeinen Informationen wird die Sparkasse/Landesbank den Kunden direkt oder per Kontoauszug 
hinweisen.  

 
I. Name und Anschrift der Sparkasse/Landesbank  

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 
OT Bitterfeld 
Lindenstraße 27 
06749 Bitterfeld-Wolfen 

II. Zuständige Aufsichtsbehörden  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24 - 28, 60439 Frankfurt am Main  
(Internet: www.bafin.de).  
 
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main  
Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main  
(Internet: www.ecb.europa.eu)  

 
III. Eintragung im Handelsregister  

HRA 11996 (Amtsgericht Stendal) 

 
IV. Vertragssprache  

Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch. 
 

V. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeiten  
Für Institute, die einer anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle angeschlossen sind:  
 
Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes zu wenden. Das Anliegen ist in Textform an die folgende Adresse zu richten: 
 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 
Schlichtungsstelle 
Charlottenstraße 47 
10117 Berlin 
Internet: https://www.s-schlichtungsstelle.de 
 
Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 
 
Die Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
 
Die Europäische Kommission hat unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Onlinestreitbeilegungsplattform errichtet. 
Die Online-Streitbeilegungsplattform können Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus online 
abgeschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträgen nutzen. 
 
Die E-Mail-Adresse der Sparkasse lautet: info@ksk-anhalt-bitterfeld.de 
 
Bei behaupteten Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche kann auch Beschwerde bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht eingelegt werden. 
Die Adressen lauten: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
und 
Marie-Curie-Str. 24 – 28 
60439 Frankfurt am Main 
 
Zudem besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Sparkasse (Name und Anschrift siehe oben 
Kapitel A.I.) einzulegen. Die Sparkasse wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.  

 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html 

Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.
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A. Allgemeine Informationen zur Sparkasse/Landesbank  
 

 
VI. Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-

Geldtransferverordnung  
 
Die „Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben 
bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte“ (EU-Geldtransfer-verordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, 
Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers/ Kryptowertetransfers. Sie verpflichtet die 
Sparkasse/Landesbank bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Zahler und Zahlungsempfänger zu prüfen und zu 
übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name, Kundenkennung sowie ggf. der Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier bzw. 
LEI) oder, in Ermangelung dessen, einer verfügbaren gleichwertigen amtlichen Kennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der 
Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse und der 
LEI verzichtet werden, jedoch können gegebenenfalls diese Angaben vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert 
werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse, LEI (oder, in Ermangelung dessen, einer verfügbaren gleichwertigen 
amtlichen Kennung) nutzt die Sparkasse/Landesbank die in ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu 
entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selbst immer eindeutig bestimmbar ist, wer 
Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Sparkasse/Landesbank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer 
Kreditinstitute zur Identität des Zahlers beziehungsweise Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den 
zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss. 

 

VII. Hinweis zur Umsatzsteuer  
 
Die ausgewiesenen Preise verstehen sich im Falle der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Unternehmern im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes zzgl. Umsatzsteuer. 
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 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

 

I. Girokonten  
 
Hinweis: Giropay/Kwitt-Zahlungen werden in Form von Echtzeit-Überweisungen durchgeführt. Zahlungen sowie Gutschriften aus Giropay/Kwitt -
Zahlungen werden unter diesem Namen im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt. Die nachfolgenden Preise gelten entsprechend analog. 
Sofern die Bezeichnung Sparkassen Card (Debitkarte) verwendet wird, bezieht sich dies auch auf die Sparkassen Card Debit Mastercard 
(Debitkarte).  
 

1. Preismodelle für Privatkonten  
 

Hinweis: Die Entgelte ab 01.07.2024 werden nur nach vorheriger Zustimmung zum Preis- und Leistungsverzeichnis 
gültig. 

Kontoführung „Klassik" 1  
a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat:  3,50 € / Konto ( Entgelt bis 01.01.2024 und Bestandsgeschäft bis 30.06.2024) 

Entgelt für die Kontoführung pro Monat:  4,90 € / Konto ( Entgelt ab 01.07.2024, bei Kontowechsel und Neugeschäft ab 01.01.2024) 
b) Postenpreis:  
(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie  
Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 

 
 

c) Rechnungsabschluss:                                                                                                                               vierteljährlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich.  
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden  
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht). 
 

d) Auszugerstellung:  

 
 

 

e) Sparkassen-Card ( Ausgabe einer Debitkarte):2 

 
f) Kundenkarte (Botenkarte) 
- ab der 1. Karte                                                                                   1,00 € p.M. / Abrechnung jährlich 

 

 
1 Bei einem Wechsel des Kontomodells innerhalb des Monats, gelten die Preiskonditionen des neuen Kontomodells rückwirkend für den 
gesamten Monat. 
2 Im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses erfolgt anteilige Berechnung bzw. Erstattung vorausbezahlter Entgelte gemäß § 
675h Abs. 3 BGB. 
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 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

Kontoführung "Basiskonto"1 
  Entgelt für die Kontoführung pro Monat3:  3,50 € / Konto (Entgelt bis 01.01.2024 und Bestandsgeschäft bis 30.06.2024) 
  Entgelt für die Kontoführung pro Monat3:  4,90 € / Konto (Entgelt ab 01.07.2024, bei Kontowechsel und Neugeschäft ab 01.01.2024) 

 
Kontoführung „Bürgerkonto" (nur Bestandsgeschäft, kein Neuabschluss möglich)1 

a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat:3                                          2,90 € / Konto 

 
3 Alle weiteren Postenpreise werden analog dem Kontomodell „Klassik“ berechnet. 
4Bei einem Wechsel des Kontomodells innerhalb des Monats, gelten die Preiskonditionen des neuen Kontomodells rückwirkend für den   
gesamten Monat. 
5 Im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses erfolgt anteilige Berechnung bzw. Erstattung vorausbezahlter Entgelte gemäß § 
675h Abs. 3 BGB. 

Kontoführung „Komfort"4 

   a)  
   Entgelt für die Kontoführung pro Monat:  8,50 € / Konto ( Entgelt bis 01.01.2024 und Bestandsgeschäft bis 30.06.2024) 
   Entgelt für die Kontoführung pro Monat:  8,90 € / Konto ( Entgelt ab 01.07.2024, bei Kontowechsel und Neugeschäft ab 01.01.2024) 

 
b) Postenpreis:  
(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen.  
Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 

 
 
c) Rechnungsabschluss:                                                                                                                                         vierteljährlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich.  
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende  
Umstände verursacht). 

d) Auszugerstellung:  

 
 
e) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte):5 

 
f) Kundenkarte (Botenkarte) 
- ab der 1. Karte                                                                                   1,00 € p.M. / Abrechnung jährlich 
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 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

Kontoführung "Online" 4  
  a) 
   Entgelt für die Kontoführung pro Monat:  3,50 € / Konto ( Entgelt bis 01.01.2024 und Bestandsgeschäft bis 30.06.2024) 
   Entgelt für die Kontoführung pro Monat:  4,90 € / Konto ( Entgelt ab 01.07.2024, bei Kontowechsel und Neugeschäft ab 01.01.2024) 
  b) Postenpreise: 

(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie  
Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 

 

 
d) Auszugerstellung: 

 
 
e) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte):6 

 

f) Kundenkarte (Botenkarte) 
- ab der 1. Karte                                                                                   1,00 € p.M. / Abrechnung jährlich 

 
 
 
 
 
 

 
6 Im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses erfolgt anteilige Berechnung bzw. Erstattung vorausbezahlter Entgelte gemäß § 
675h Abs. 3 BGB. 

c) Rechnungsabschluss:                                                                                                                                         vierteljährlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich.  
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen  
des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht). 
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 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

Kontoführung „Premium"(nur Bestandsgeschäft, kein Neuabschluss möglich)7  
a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat: 15,50 € / Konto 
b) Postenpreise:                                                                                                                                                         frei 
(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie  
Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 

 

     - Überweisungen per Beleg                   (Sammler 1,90 €) 1,90 € / Buchung 

     - Kontowecker (per SMS oder push-Benachrichtigung) 
0,15 € / SMS bzw. 
Benachrichtigung 

c) Mehrwerte:  
     - Bereitstellung von pushTAN  frei 
     - Bereitstellung eines QR-TAN-Generators frei 
     - Dispowecker (per SMS, E-Mail oder push-Benachrichtigung) unentgeltlich 
     - Kontowecker (per E-Mail) unentgeltlich 
     - Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt (Kontowecker „EWR-Währung“ ) unentgeltlich 
     - Dispozinsvorteil (Zinsvorteil für eingeräumte Kontoüberziehung) 3%-Punkte 

d) Karten (Debit- und Kreditkarten): 

   - Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte):6 
 

 

1. - 2. Karte  frei 

ab der 3. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung 
jährlich 

 - Ausgabe von zwei Sparkassen-Kreditkarten (davon maximal eine Kreditkarte Gold) kostenfrei enthalten  

e) Rechnungsabschluss:                                                                                                                                            vierteljährlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende 
Umstände verursacht). 

 

f) Auszugerstellung:  
     - über KAD frei 

     - Zusendung 
0,25 € / Auszug zzgl. 
Portokosten 

     - Postversand von am Kontoauszugsdrucker nach 90 Tagen nicht abgerufenen  
 Kontoauszügen und Rechnungsabschlüssen 

Portokosten 

g) Kundenkarte (Botenkarte) 6  

    - ab der 1. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung 
jährlich 

 
Kontoführung „Jugendgiro" 7 8  
a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat: frei 
b) Postenpreis: frei 
c) Rechnungsabschluss:                                                                                                                               vierteljährlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende 
Umstände verursacht). 
d) Auszugserstellung frei 
e) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte): 11  
     - 1. - 2. Karte  frei 
     - ab der 3. Karte 8,50 € 
f) Bargeldeinzahlung von Hartgeld am Schalter  frei / einmal pro Monat 
g) Kundenkarte (Botenkarte)11  

    - ab der 1. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung jährlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
7 Bei einem Wechsel des Kontomodells innerhalb des Monats, gelten die Preiskonditionen des neuen Kontomodells rückwirkend für den 
gesamten Monat. 
8 „Jugendgiro": Kinder und Jugendliche bis 21. Geburtstag, ohne Mindestalter / Jugendliche ab 21. Geburtstag bis zum 27. Geburtstag mit 
Nachweis von Ausbildung oder Schule, Studium, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliger Wehrdienst 
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 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

Kontoführung "Online Young"12 
a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat: 1,00 € (im 1. Jahr nach Umstellung)  

2,00 € (im 2. Jahr nach Umstellung) 
3,00 € (im 3. Jahr nach Umstellung) 

Hinweis: Im 4. Jahr erfolgt die Umstellung in das Online-Kontomodell. Ab der Umstellung gelten die Entgelte des Online-Kontomodells 
 
b) Postenpreis: 
(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie  
Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.)  
     - Gutschrift einer Überweisung (auch Echtzeit-Überweisung mit IBAN in Euro) frei 
     - Überweisung per Online-Banking frei 
     - Echtzeit-Überweisung beleglos / FinTS                    (Sammler frei) frei 
     - Überweisung SB-Terminal  0,50 € / Buchung  
     - Überweisung per Beleg                                            (Sammler 2,00 €) 2,00 € / Buchung 
     - Lastschriftgutschrift frei 
     - Lastschrift (je Einlösung) frei 
     - Scheckgutschrift frei 
     - Scheckabbuchung 2,00 € / Buchung 
     - Rückbuchung frei 
     - Bargeldein- und –auszahlung am Schalter9 1,00 € / Buchung 
     - Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) am Geldautomat/SB-Recycler9 0,50 € / Buchung 

  - Bargeldeinzahlung über SB-Recyclinggerät10 
 ohne Münzgeld 
 mit Münzgeld 

 
0,50 € / Buchung 
0,75 € / Buchung 

     - Dauerauftrag Ausführung frei 
     - Dauerauftrag Einrichtung, Änderung im Auftrag des Kunden 2,00 € (Online, SB-Terminal frei) 
     - Kontowecker (per SMS oder push-Benachrichtigung) 0,15 € / SMS bzw. Benachrichtigung 
c) Mehrwerte  
     - Bereitstellung von pushTAN  frei 
     - Dispowecker (per SMS, E-Mail oder push-Benachrichtigung) unentgeltlich 
     - Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt (Kontowecker „EWR-Währung“ ) unentgeltlich 
     - Kontowecker (per E-Mail) unentgeltlich 
d) Rechnungsabschluss:                                                                                                                               vierteljährlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden  
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht). 
e) Auszugerstellung:  
     - über KAD 0,75 € / Auszug 
     - Zusendung frei 
     - Postversand von am Kontoauszugsdrucker nach 90 Tagen nicht abgerufenen Kontoauszügen 
und Rechnungsabschlüssen 

frei 

f) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte):11  
     - 1. - 2. Karte  frei 
     - ab der 3. Karte 1,00 € p.M. / Abrechnung jährlich 
g) Kundenkarte (Botenkarte)11  

    - ab der 1. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung jährlich 

 

Kontoführung „Guthabenkonto" 12 13 

 a) 
   Entgelt für die Kontoführung pro Monat:  13,00 € / Konto ( Entgelt bis 01.01.2024 und Bestandsgeschäft bis 30.06.2024) 
   Entgelt für die Kontoführung pro Monat:  14,40 € / Konto ( Entgelt ab 01.07.2024, bei Kontowechsel und Neugeschäft ab 01.01.2024) 
 
Auftragsbelastungsbuchung bei Persönlichen Konten  
Berechtigte Ablehnung der Ausführung einer Auftragsbelastungsbuchung                0,95 € 

Mitteilung der neuen Zahlungskontoverbindung an die Zahler bzw. Zahlungsempfänger 
(im Auftrag des Kunden gemäß erteilter Ermächtigung im Rahmen Kontowechselservice)                        7,50 € / pro Zahler bzw.  
                                                   Zahlungsempfänger 

 
9 Fünf Bargeldeinzahlungen und zwei Bargeldauszahlungen am Schalter p.M. frei. / Zwei Bargeldauszahlungen am Geldautomaten/SB-Recycler 
p.M. frei. 
10 Fünf Freiposten p.M. 
11 Im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses erfolgt anteilige Berechnung bzw. Erstattung vorausbezahlter Entgelte gemäß § 
675h Abs. 3 BGB. 
12 Bei einem Wechsel des Kontomodells innerhalb des Monats, gelten die Preiskonditionen des neuen Kontomodells rückwirkend für den 
gesamten Monat 
13 Alle weiteren Postenpreise des "Guthabenkontos" werden analog dem Kontomodell "Klassik" berechnet. Bei dem Guthabenkonto handelt es 
sich um ein Girokonto mit deutlich Aufwand erhöhenden Merkmalen in der Kontoführung für die Sparkasse/Landesbank. 
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2. Preismodelle für Geschäftskonten  
 

Kontoführung „Geschäftsgiro Standard"12  
a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat: 9,00 € / Konto 
b) Postenpreis: 
(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie  
Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 
     - Bargeldauszahlung am Schalter 1,50 € / Buchung 
     - Bargeldeinzahlung am Schalter 0,25% - mind. 1,00 € / max. 

3,00 € / Buchung 
     - Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) am Geldautomat/SB- 
       Recycler  0,50 € / Buchung 

  - Bargeldeinzahlung über SB-Recyclinggerät 
 ohne Münzgeld 
 mit Münzgeld 

 
1,50 € / Buchung 
2,00 € / Buchung 

     - Gutschrift einer Überweisung (auch Echtzeit-Überweisung mit IBAN in Euro) 0,50 € / Buchung 
     - Überweisung per Online-Banking                                                           (Sammler 0,10 €) 0,25 € / Buchung 
     - Echtzeit-Überweisung beleglos / FinTS                                                  (Sammler 0,10 €)       0,25 € / Buchung 
     - Überweisung per SB-Terminal 0,50 € / Buchung 
     - Überweisung per Beleg                                                                          (Sammler 2,00 €) 2,00 € / Buchung 
     - Gutschrift aus dem Einzug Kartenzahlungen                                         (Sammler 0,10 €)       0,50 € / Buchung 
     - SEPA-Basis-Lastschrift (je Einlösung) 0,25 € / Buchung 
     - SEPA-Firmen-Lastschrift (je Einlösung) 0,50 € / Buchung 
     - Entgelt für die Belastung von vereinbarten Zahlungen innerhalb des eigenen Hauses  

für fällige Darlehensraten 0,25 € / Buchung 
     - Lastschriftgutschrift                                                                                 (Sammler 0,10 €) 0,50 € / Buchung 
     - Scheckgutschrift                                                                                     (Sammler 0,10 €) 1,00 € / Buchung 
     - Scheckabbuchung  2,00 € / Buchung 
     - Rückbuchung 0,50 € / Buchung 
     - Dauerauftrag Ausführung 0,50 € / Buchung 

     - Dauerauftrag Einrichtung, Änderung im Auftrag des Kunden 
2,00 € (Online, SB-Terminal 
frei) 

     - Kontowecker (per SMS oder push-Benachrichtigung) 
0,15 € / SMS bzw. 
Benachrichtigung 

c) Mehrwerte  
     - Bereitstellung von pushTAN  frei 
     - Dispowecker (per SMS, E-Mail oder push-Benachrichtigung) unentgeltlich 
     - Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt (Kontowecker „EWR-Währung“ ) unentgeltlich 
     - Kontowecker (per E-Mail) unentgeltlich 
d) Rechnungsabschluss: 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 

monatlich 
 

e) Auszugerstellung:  
     - über KAD frei 
     - Selbstabholer 0,10 € / Auszug  

     - Zusendung 
0,10 € / Auszug zzgl. 
Portokosten 

     - Postversand von am Kontoauszugsdrucker nach 90 Tagen nicht abgerufenen  
       Kontoauszügen und Rechnungsabschlüssen 

Portokosten 
 

 
 
 
 
f) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte):14 

 

     - ab der 1. Karte 1,00 € p.M. / Abrechnung 
jährlich 

g) Kundenkarte (Botenkarte)14 

    - ab der 1. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung 
jährlich 

 
Kontoführung „Geschäftsgiro Online"15  
a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat: 4,50 € / Konto 
b) Postenpreis: 
(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie  
Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 

 

     - Bargeldauszahlung am Schalter  1,50 € / Buchung 

     - Bargeldeinzahlung am Schalter  
0,25% - mind. 1,00 € / max. 
3,00 € / Buchung 

 
14 Im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses erfolgt anteilige Berechnung bzw. Erstattung vorausbezahlter Entgelte gemäß § 
675h Abs. 3 BGB.  
15 Bei einem Wechsel des Kontomodells innerhalb des Monats, gelten die Preiskonditionen des neuen Kontomodells rückwirkend für den 
gesamten Monat.   
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     - Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) am Geldautomat/SB-Recycler  0,50 € / Buchung  
  - Bargeldeinzahlung über SB-Recyclinggerät 

 ohne Münzgeld 
 mit Münzgeld 

 
1,50 € / Buchung 
2,00 € / Buchung 

     - Gutschrift einer Überweisung (auch Echtzeit-Überweisung mit IBAN in Euro) 0,50 € / Buchung 
     - Überweisung per Online-Banking                                                                     (Sammler 0,10 €) 0,15 € / Buchung 
     - Echtzeit-Überweisung beleglos / FinTS                                                            (Sammler 0,10 €) 0,15 € / Buchung 
     - Überweisung per SB-Terminal 0,50 € / Buchung 
     - Überweisung per Beleg                                                                                    (Sammler 2,00 €) 2,00 € / Buchung 
     - Gutschrift aus dem Einzug Kartenzahlungen                                                   (Sammler 0,10 €) 0,50 € / Buchung 
     - SEPA-Basis-Lastschrift (je Einlösung) 0,15 € / Buchung  
     - SEPA-Firmen-Lastschrift (je Einlösung)  0,50 € / Buchung 
     - Entgelt für die Belastung von vereinbarten Zahlungen innerhalb des eigenen Hauses für   

    fällige Darlehensraten 0,15 € / Buchung 
     - Lastschriftgutschrift                                                                                           (Sammler 0,10 €) 0,50 € / Buchung 
     - Scheckgutschrift                                                                                               (Sammler 0,10 €) 1,00 € / Buchung 
     - Scheckabbuchung 2,00 € / Buchung 
     - Rückbuchung 0,99 € / Buchung 
     - Daueraufträge Ausführung 0,15 € / Buchung 

     - Daueraufträge Einrichtung, Änderung im Auftrag des Kunden 
2,00 € (Online, SB-Terminal 
frei) 

     - Kontowecker (per SMS oder push-Benachrichtigung) 
0,15 € / SMS bzw. 
Benachrichtigung 

c) Mehrwerte  
     - Bereitstellung von pushTAN  frei 
     - Dispowecker (per SMS, E-Mail oder push-Benachrichtigung) unentgeltlich 
     - Kontowecker (per E-Mail) unentgeltlich 
     - Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt (Kontowecker „EWR-Währung“ ) unentgeltlich 
d) Rechnungsabschluss:                                                                                                                                            monatlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende 
Umstände verursacht) 

 

e) Auszugerstellung:  
     - über KAD frei 
     - Selbstabholer 0,10 € / Auszug  
     - Zusendung 

0,10 € / Auszug zzgl. 
Portokosten 

     - Postversand von am Kontoauszugsdrucker nach 90 Tagen nicht abgerufenen  
   Kontoauszügen und Rechnungsabschlüssen 

Portokosten 
 

f) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte):16  
     - ab der 1. Karte 1,00 € p.M. / Abrechnung 

jährlich 
g) Kundenkarte (Botenkarte)16  

    - ab der 1. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung 
jährlich 

 
Kommunen  
a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat 0,00 € 
b) Postenpreis: 
(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie  
Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 
     - Bargeldein- und -auszahlungen  0,25 € / Buchung 

  - Bargeldeinzahlung über SB-Recyclinggerät 
 ohne Münzgeld 
 mit Münzgeld 

 
1,50 € / Buchung 
2,00 € / Buchung 

     - Lastschrift 0,15 € / Buchung 
     - Dauerauftrag Ausführung 0,15 € / Buchung 

     - Dauerauftrag Einrichtung, Änderung im Auftrag des Kunden 
0,99 € / Buchung (Online, SB-Terminal 
frei)  

     - Bereitstellung von pushTAN  frei 
     - Überweisung                                                                                                 (Sammler 0,03 €) 0,25 € / Buchung 
     - Gutschrift einer Überweisung (auch Echtzeit-Überweisung mit IBAN in Euro) 0,15 € / Buchung 
     - Dispowecker (per SMS, E-Mail oder push-Benachrichtigung) unentgeltlich 
     - Kontowecker (per E-Mail) unentgeltlich 
     - Kontowecker (per SMS oder push-Benachrichtigung) 0,15 € / SMS bzw. Benachrichtigung 
     - Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt (Kontowecker „EWR-Währung“ ) unentgeltlich 
c) Rechnungsabschluss:                                                                                                                                 monatlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende 
Umstände verursacht) 
 
 
 

 

 
16 Im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses erfolgt anteilige Berechnung bzw. Erstattung vorausbezahlter Entgelte gemäß § 
675h Abs. 3 BGB. 
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d) Auszugserstellung: 
     - über KAD frei 
     - Zusendung 0,10 € / Auszug zzgl. Portokosten 

  - Postversand von am Kontoauszugsdrucker nach 90 Tagen nicht abgerufenen  
           Kontoauszügen und Rechnungsabschlüssen 

Portokosten 

e) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte):17  
     - 1. - 2. Karte  frei 
     - ab der 3. Karte 8,50 € p.a. 
f) Kundenkarte (Botenkarte)17  

    - ab der 1. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung jährlich 

 
Vereinskonto 

 

a) Entgelt für die Kontoführung pro Monat: 3,50 € / Konto 
b) Postenpreis: 
(Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- 
und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 
     - Bargeldauszahlung am Schalter 1,50 € / Buchung 
     - Bargeldeinzahlung am Schalter  0,25% - mind. 1,00 € / max. 

3,00 € / Buchung 
     - Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) am Geldautomat/SB-    
       Recycler  0,50 € / Buchung 

  - Bargeldeinzahlung über SB-Recyclinggerät 
 ohne Münzgeld 
 mit Münzgeld 

 
1,50 € / Buchung 
2,00 € / Buchung 

     - Gutschrift einer Überweisung (auch Echtzeit-Überweisung mit IBAN in Euro) 0,20 € / Buchung 
     - Überweisung per Online-Banking                                                           (Sammler 0,10 €) 0,10 € / Buchung 
     - Echtzeit-Überweisung beleglos / FinTS                                                  (Sammler 0,10 €) 0,10 € / Buchung 
     - Überweisung per SB-Terminal 0,50 € / Buchung 
     - Überweisung per Beleg                                                                          (Sammler 2,00 €) 2,00 € / Buchung 
     - SEPA-Basis-Lastschrift (je Einlösung) 0,10 € / Buchung 
     - SEPA-Firmen-Lastschrift (je Einlösung) 0,20 € / Buchung 
     - Lastschriftgutschrift                                                                                 (Sammler 0,10 €) 0,20 € / Buchung 
     - Scheckgutschrift                                                                                     (Sammler 0,10 €) 1,00 € / Buchung 
     - Scheckabbuchung 2,00 € / Buchung 
     - Rückbuchung 0,20 € / Buchung 
     - Dauerauftrag Ausführung 0,15 € / Buchung 

     - Dauerauftrag Einrichtung, Änderung im Auftrag des Kunden 
2,00 € (Online, SB-Terminal 
frei) 

     - Kontowecker (per SMS oder push-Benachrichtigung) 
0,15 € / SMS bzw. 
Benachrichtigung 

c) Mehrwerte  
     - Bereitstellung von pushTAN  frei 
     - Dispowecker (per SMS, E-Mail oder push-Benachrichtigung) unentgeltlich 
     - Kontowecker (per E-Mail) unentgeltlich 
     - Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt (Kontowecker „EWR-Währung“ ) unentgeltlich 
 
d) Rechnungsabschluss:                                                                                                                                               monatlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende 
Umstände verursacht). 
e) Auszugserstellung:  
    - über KAD frei 
    - Selbstabholer 0,10 € / Auszug 
    - Zusendung 0,10 € / Auszug  

 - Postversand von am Kontoauszugsdrucker nach 90 Tagen nicht abgerufenen  
      Kontoauszügen und Rechnungsabschlüssen 

Portokosten 
 

f) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte):17  
     - ab der 1. Karte 1,00 € p.M. / Abrechnung 

jährlich 
g) Kundenkarte (Botenkarte)17  

    - ab der 1. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung 
jährlich 

 
Schulgirokonto 

 

Entgelt für die Kontoführung pro Monat 3,50 € 
a) Postenpreis  frei 
b) Rechnungsabschluss frei (monatlich) 
c) Auszugserstellung frei 
d) Sparkassen-Card (Ausgabe einer Debitkarte) frei 
e) Kundenkarte (Botenkarte)17  

    - ab der 1. Karte 
1,00 € p.M. / Abrechnung jährlich 

  

 
17 Im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses erfolgt anteilige Berechnung bzw. Erstattung vorausbezahlter Entgelte gemäß § 

675h Abs. 3 BGB. 



 

14 
 

 

 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

f) Rechnungsabschluss:                                                                                                                                  monatlich 
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich. 
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende 
Umstände verursacht). 

 
 
Auftragsbelastungsbuchung bei Geschäftskonten 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung einer Auftragsbelastungsbuchung                0,95 € 

 

 

3. Kontoauszug (pro Vorgang)  
Erstellung und Bereitstellung/Übermittlung in der vereinbarten Form, Häufigkeit und dem vereinbarten Verfahren siehe Kapitel B. I.1. und B.I.2. 
Bereitstellung/Übermittlung auf Verlangen des Kunden, soweit dies über das Vereinbarte hinausgeht siehe Kapitel B. I.1. und B.I.2. 
 
Erstellung und Bereitstellung/Übermittlung eines Duplikats von Kontoauszügen auf Verlangen des Kunden für  Privat- und 

Geschäftskonten (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht): 

a) Einzelumsatzrecherche, Anlagen (manuell erstellt), Schecks, Kontoabrechnungen, Kopien,  
    Überweisungen, Bargeldein- und -auszahlungen (zum Rechnungsabschluss) oder ähnliches 
   auf Verlangen des Kunden  
 

5,00 € / je Umsatz 

b) Nacherstellung von Anlagen innerhalb der Speicherfrist auf Verlangen des Kunden 
 

5,00 € / pro Anlage 

c) Nacherstellung von Auszügen bzw. Monatslisten innerhalb der Speicherfrist auf Verlangen des  
    Kunden (der Preis richtet sich nach dem Anforderungsweg)   

 

               - Auftrag stationär erfasst 5,50 € / pro Auszug bzw. pro Monatsliste 
               - Auftrag medial erfasst frei 
               - Auftrag am SB-Terminal erfasst frei 

 
d) Nacherstellung von Auszügen außerhalb der Speicherfrist  
 

 

              - Kopie Monatskonto (ohne ausführlichen Buchungstext) 15,00 € / für den 1.  Monat 
2,50 € / für jeden weiteren Monat 

 

              - Kontoabschrift ohne vollständigen Buchungstext (Umsätze mit Textschlüsseln) 17,00 € / für den 1.  Monat 
5,00 € / für jeden weiteren Monat 

 

              - Kontoabschrift / Zweitschrift mit ausführlichem Buchungstext 17,00 € / für den 1.  Monat 
5,00 € / für jeden weiteren Monat 
zzgl. 2,50 € / je Umsatz  

 

Die Sparkasse/Landesbank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich auf dem für die Kontoinformation vereinbarten Weg über die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen.18 

 
 
 
 

4. Rechnungsabschluss  
Die Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich.  
Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende 
Umstände verursacht.)  
 
 
4.1. Privatkonten  
vierteljährlich 

4.2. Geschäftskonten  
monatlich 
 

 
18 Zahlungsvorgänge sind insbesondere Bargeldeinzahlungen (auf ein Zahlungskonto) oder Bargeldauszahlungen von einem Zahlungskonto 
sowie die Übermittlung von Geldbeträgen (auf ein anderes Zahlungskonto) durch Ausführung von Lastschriften, Überweisungen oder  
Zahlungsvorgängen mittels einer Karte oder eines ähnlichen Instruments. 
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5. Geduldete Kontoüberziehungen  
Für Inanspruchnahme des Kontos, die das Guthaben und ggf. eine eingeräumte Kontoüberziehung überschreiten (geduldete 
Kontoüberziehungen), sind die hierfür vertraglich vereinbarten Überziehungszinsen zu zahlen. Ist im Vertrag eine Vereinbarung nicht getroffen, 
sind die im Preisaushang aufgeführten Überziehungszinsen zu zahlen; für Unternehmer (ohne Kontokorrentkredit) gilt in diesem Fall folgender 
Zinssatz: 

Sollzinssatz für sonstige Kontoüberziehung (geduldete Kontoüberziehung)    17,23 % p.a 

  
Bei Verbraucherdarlehensverträgen gelten ergänzend die gesetzlichen Vorschriften. 
 

6. Kontowecker  
Hinweis:  
Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, soweit für das gewählte Kontomodell nach Kapitel B Nummer I.1 bis I.2 nichts 
Abweichendes vereinbart wurde.  

 
Kontowecker   
- per SMS oder Push-Benachrichtigung 

 
 
0,15 € / SMS bzw. Benachrichtigung 

- per E-Mail unentgeltlich 

Dispowecker  
- per SMS, E-Mail oder Push-Benachrichtigung 

 
unentgeltlich 

 - Wecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt (Kontowecker „EWR-Währung“ ) 
unentgeltlich 

7. Bereitstellung der Entgeltaufstellung gemäß Zahlungskontengesetz  
Die Entgeltaufstellung gemäß Zahlungskontengesetz stellen wir Verbrauchern jährlich ab dem ersten Geschäftstag eines Jahres für das 
vorangegangene Kalenderjahr und bei Vertragsbeendigung bereit. Zur Anforderung der Entgeltaufstellung wenden Sie sich bitte an die 
Sparkasse/Landesbank. 

 
 

II. Erbringung von Zahlungsdiensten  
Hinweis: Die nachstehenden Entgelte werden nur berechnet, soweit für das gewählte Kontomodell nach Kapitel Kapitel B I.1 und B I.2 nichts 
Abweichendes vereinbart wurde.  

1. Überweisungen  
Überweisungen gemäß den Bedingungen für Echtzeit-Überweisungen sind unabhängig von dem vorhandenen Kontoguthaben oder der 
eingeräumten Kreditlinie limitiert auf 100.000 Euro pro Überweisung. Der maximale Betrag kann durch vereinbarte Verfügungslimite zusätzliche 
beschränkt sein. 

Hinweis: Giropay/Kwitt -Zahlungen werden in Form von Echtzeit-Überweisungen durchgeführt. Zahlungen per Giropay/Kwitt sowie Gutschriften 
aus Giropay/Kwitt -Zahlungen werden unter diesem Namen im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt. Die nachfolgenden Preise gelten 
entsprechend analog. 
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 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

1.1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)19 in Euro oder in anderen EWR-Währungen20  

 
1.1.1. Überweisungsaufträge  
 
Die Geschäftstage und Cut-Off-Zeiten der Sparkasse/Landesbank ergeben sich aus Kapitel B Nummer II 7.  
 
a) Ausführungsfristen 
Die Sparkasse/Landesbank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
spätestens wie folgt eingeht (gerechnet ab Zugang des Auftrags bei der Sparkasse bzw. ab Feststellung der Ausführbarkeit einer Echtzeit-
Überweisung): 

Überweisungsart Ausführungsfrist in Geschäftstagen 
Überweisung in Euro  
     - belegloser Überweisungsauftrag 21 
     - beleghafter Überweisungsauftrag22 
     - Echtzeit-Überweisung  
Überweisung in anderen EWR-Währungen 
     - belegloser Überweisungsauftrag 21 

     - beleghafter Überweisungsauftrag 22 

 
max. 1 Geschäftstag 
max. 2 Geschäftstage 
max. 20 Sekunden23 

 
max. 4 Geschäftstage 
max. 4 Geschäftstage 

 

b) Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 

ba) Überweisung in der Kontowährung 
Der Zahler trägt die folgenden Entgelte24: 

Überweisungsart: 
 

 

 

Modalitäten: je Überweisung 

vom Girokonto 
per  
Zahl-
schein 

Überweisungsart beleghaft22 
beleglos,  
online21 

beleglos,  
SB-
Terminal21 

 per Dauerauftrag  

Überweisung mit IBAN in Euro innerhalb 
Sparkasse / Landesbank (SEPA-Überweisung) 

siehe Kapitel B Nummer I. 1 und I. 2 

 
Alle 
Preis-
modelle: 
 
11,00 € 

Überweisung mit IBAN in Euro an einen 
anderen Zahlungsdienstleister (SEPA-
Überweisung) 
Überweisungen, die auf eine andere Währung 
eines EWR-Mitgliedstaates lautet an einen 
anderen Zahlungsdienstleister 

Echtzeit-Überweisung beleglos - auch mittels 
FinTS 

 
bb) Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung 
 
Bei einer Überweisung mit Währungsumrechnung trägt der Zahler die folgenden Entgelte: 
Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE). 

 

 
19 Andere EWR-Staaten sind derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
20Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.  
21Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ).  
22Beleghaft: Überweisung per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 
23 Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers solche Instant Payments akzeptiert und der Sparkasse/Landesbank fristgemäß 
bestätigt. 
24 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und 
der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat 
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 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

Höhe der Entgelte25 
SHARE-Entgelt 
Abwicklungsentgelt: 
- zzgl. Courtage 
- zzgl. Porto/ Auslagen 

8,00 € 
1,5 ‰ mind.  2,00 € 
mind.   1,50 € 

 

bc) Sonderregelung bei ausdrücklicher abweichender Weisung des Zahlers 
Bei ausdrücklicher Weisung des Zahlers trägt der Zahler alle Entgelte der Überweisung (OUR). 

Höhe der Entgelte26 
OUR-Entgelt 
Abwicklungsentgelt: 
- zzgl. Courtage 
- zzgl. Porto/ Auslagen 
Fremde Spesen: 

8,00 € 
1,5 ‰ mind.  2,00 € 
mind.   1,50 € 
20,00 €  
(zzgl. eventuelle Nachbelastung durch die Auslandsbank) 

Ist eine solche Weisung nicht ausführbar, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
(SHARE). 
 
c) sonstige Entgelte 

Rückgabe von Überweisungen27  
   - Rückgabe Überweisung mangels Deckung  (inkl. SB- Terminüberweisungen) frei 

- Unterrichtung über die berechtigte Rückgabe wg. fehlerhafter Ausfüllung 1,50 € 
 
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Ablauf der Widerrufsfrist  (durch den Kunden veranlasst)28 
      - innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe 25,00 € 
      - bei sonstigen Zahlungsdienstleistern 25,00 € zzgl. Fremdkosten 
 
 
Bemühen um die Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch 
den Kunden29 30 

 

      - innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe 25,00 € 
      - bei sonstigen Zahlungsdienstleistern 25,00 € zzgl. Fremdkosten 
 

Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung im Auftrag des Kunden siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 
 
Porto / Auslagen 
• für Zahlungen (brieflich / SWIFT Normalpriorität) 1,95 € 
• für Zahlungen mit eiliger Priorität (SWIFT 1. Priorität) 5,00 € 
• Telex-Gebühren (kein Swiftanschluss vorhanden):  
   - Europa 13,00 € 
   - Übersee 18,00 € 
• für Zahlungen per Orderscheck ausgestellt und  versandt durch die NordLB 5,00 € 

 
Zahlungsauftrag nicht im S-ViA erfasst                    13,50 € 
 

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrages31 
durch die Sparkasse/Landesbank                     0,95 € 

 

 

 

 

 
25 Das Entgelt wird zusätzlich zu den unter ba) ausgewiesenen Entgelten erhoben. Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister 
erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei 
durchgeführt hat. 
26 Das Entgelt wird zusätzlich zu den unter ba) ausgewiesenen Entgelten erhoben. Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister 
erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei 
durchgeführt hat. 
27 Es erfolgt keine weitere Belastung mit dem Entgelt für die „Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrages“. 
28 Bei diesem Preis fallen keine weiteren Buchungsposten an.  
29 Der Preis versteht sich zuzüglich Buchungsposten.  
30 Das Institut des Zahlungsempfängers kann weitere Entgelte berechnen 
31 Dieses Entgelt wird nur für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrages erhoben. 
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 B. Girokonto und Zahlungsverkehr 
 

1.1.2. Gutschrift einer Überweisung  
 
Gültig ab 09.01.2025: 
Der Überweisungsbetrag wird unverzüglich verfügbar gemacht, nachdem der Betrag auf dem Konto der Sparkasse eingegangen ist, im Falle des 
Eingangs einer Echtzeitüberweisung innerhalb von 10 Sekunden nach Eingang des Zahlungsauftrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlers. 
 
Bei einem Überweisungseingang werden von der Sparkasse/Landesbank folgende Entgelte berechnet:32 

Gutschrift einer Entgelt in Euro 
Überweisung mit IBAN in Euro innerhalb  
der Sparkasse/Landesbank (SEPA-Überweisung) 

siehe Kapitel B Nummer I. 1 und I. 2 Echtzeit-Überweisung mit IBAN in Euro 
Überweisung mit IBAN in Euro von einem anderen Zahlungsdienstleister 
(SEPA-Überweisung) 

Überweisung, die auf eine andere Währung eines EWR-Mitgliedstaates 
lautet von einem anderen Zahlungsdienstleister   

siehe Kapitel B Nummer I. 1 und I. 2 
zzgl. Abwicklungsentgelt                                     9,00 € 
zzgl. Courtage                               1,5 ‰ mind.   2,00 € 
zzgl. Porto/Auslagen                                           1,00 € 

Keine Berechnung erfolgt, wenn der Überweisende die anfallenden Entgelte für die Überweisung trägt. 

1.2. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)33 in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)34 sowie alle 
Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)35 

 
1.2.1. Überweisungsaufträge  
 
a) Ausführungsfrist 
Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

Bei Echtzeit-Überweisungen in Euro zu Staaten36 außerhalb des EWR, beträgt die maximale Ausführungsfrist 10 Sekunden.37 

b) Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
 
ba) Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 
Bei einer Überweisung tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. 

 
 
baa) Bei einer Überweisung in der Kontowährung trägt der Zahler die folgenden Entgelte 
 

Höhe der Entgelte38 
Zielland SHARE-Entgelt39 
Schweiz / Monaco / San Marino in Euro mit IBAN/BIC (SEPA-
Überweisung/ Echtzeit-Überweisung); 
 
Übrige Länder (Drittstaaten) in Euro  

siehe Kapitel B Nummer I. 1 und I. 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und 
vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde. 
33 Andere EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,  Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.  
34 z.B. US-Dollar.   
35 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
36 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland.  
37 Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers solche Instant Payments akzeptiert und der Sparkasse/Landesbank fristgemäß 
bestätigt 
38 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und 
der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
39 Der Preis versteht sich zzgl. Buchungsposten 
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bab) Bei einer Überweisung mit Währungsumrechnung trägt der Zahler die folgenden Entgelte 
 

Höhe der Entgelte38 
Zielland Entgelt39 
Schweiz; 
Monaco; 
San Marino; 
übrige Länder (Drittstaaten) 

Abwicklungsentgelt: 
- zzgl. Courtage 
- zzgl. Porto/ Auslagen 
Fremde Spesen: 

8,00 € 
1,5 ‰ mind.  2,00 €  
mind.   1,50 € 
20,00 € (zzgl. eventuelle Nachbelastung durch die Auslandsbank) 

 

bac) Sonderregelung bei ausdrücklicher abweichender Weisung des Zahlers 
Bei ausdrücklicher Weisung des Zahlers trägt der Zahler alle Entgelte der Überweisung (OUR). 

Höhe der Entgelte38 
Zielland OUR-Entgelt40 
Schweiz; 
Monaco; 
San Marino; 
übrige Länder (Drittstaaten) 

Abwicklungsentgelt: 
- zzgl. Courtage 
- zzgl. Porto/ Auslagen 
Fremde Spesen: 

8,00 € 
1,5 ‰ mind.  2,00 €  
mind.   1,50 € 
20,00 € (zzgl. eventuelle Nachbelastung durch die Auslandsbank) 

Ist eine solche Weisung nicht ausführbar, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
(SHARE). 
  

bb) Überweisungen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten) 
bba) Entgeltpflichtige 
 
Der Zahler kann zwischen folgenden Entgeltregelungen wählen: 
• 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE) 
• 1: Zahler trägt alle Entgelte (OUR) 
• 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte (BEN) 
 
Hinweis: 
• Bei der Entgeltregelung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
vom   Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
• Bei der Entgeltregelung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte 
abgezogen werden. 

 
bbb) Entgelte 

Zielland (Produkt) 
Entgeltregelung 

0 (SHARE) 1 (OUR) 

"Schweiz / Monaco / San Marion  in Euro mit 
IBAN/BIC (SEPA-Überweisung / Echtzeit-
Überweisung); 
 
übrige Länder (Drittstaaten) in Euro „ 

Abwicklungsgebühr 
- STP-fähig                                                           8,00 € 
- nicht STP-fähig                                                  1,5 ‰ mind. 12,00 € 
zzgl. Courtage                                                      1,5 ‰ mind. 2,00 € 
zzgl. Porto/Auslagen                                             mind. 1,50 € 

 
Fremde Spesen:  20,00 € 
(zzgl. eventuelle Nachbelastung durch die 
Auslandsbank) 

 
Aufschlag / Zusatzentgelt für eilige Ausführung (bei Entgeltreglungen 0 oder 1), außer Echtzeit-Überweisung:             30,00 € 

c) Sonstige Entgelte 

Rückgabe von Überweisungen40 
- Rückgabe Überweisung mangels Deckung (inkl. SB- Terminüberweisungen)               frei 
- Unterrichtung über die berechtigte Rückgabe wg. fehlerhafter Ausfüllung                                                   1,50 € 

Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Ablauf der Widerrufsfrist  (durch den Kunden veranlasst)41  
      - innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe 25,00 € 
      - bei sonstigen Zahlungsdienstleistern 25,00 € zzgl. Fremdkosten 
 
 

 

 
40 Es erfolgt keine weitere Belastung mit dem  Entgelt für die „Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrages“. 
41 Bei diesem Preis fallen keine weiteren Buchungsposten an. 
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Bemühen um die Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den 
Kunden42 44 
      - innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe 25,00 € 
      - bei sonstigen Zahlungsdienstleistern 25,00 € zzgl. Fremdkosten 

Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung im Auftrag des Kunden                 siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 
 
 

 
Porto / Auslagen  
• für Zahlungen (brieflich / SWIFT Normalpriorität)  1,95 € 
• für Zahlungen mit eiliger Priorität (SWIFT 1. Priorität)  5,00 € 
• Telex-Gebühren (kein Swiftanschluss vorhanden):  
   - Europa 13,00 € 
   - Übersee 18,00 € 
• für Zahlungen per Orderscheck ausgestellt und versandt durch die NordLB  5,00 € 

 
Zahlungsauftrag nicht im S-ViA erfasst                    13,50 € 
 

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrages43 
durch die Sparkasse/Landesbank                     0,95 € 

 

1.2.2. Gutschrift einer Überweisung  
 

Gültig ab 09.01.2025: 
Der Überweisungsbetrag wird unverzüglich verfügbar gemacht, nachdem der Betrag auf dem Konto der Sparkasse eingegangen ist, im Falle des 
Eingangs einer Echtzeitüberweisung innerhalb von 10 Sekunden nach Eingang des Zahlungsauftrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlers. 
 
a) Entgeltpflichtiger 
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche Entgeltregelung zwischen dem 
Überweisenden und dessen Kreditinstitut getroffen wurde. Folgende Entgeltregelungen sind möglich:  
• 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte (SHARE) 
• 1: Zahler trägt alle Entgelte (OUR) 
• 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte (BEN) 
 
Hinweis: 
• Bei der Entgeltregelung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
vom  Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
• Bei der Entgeltregelung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte 
abgezogen werden. 
 
b) Entgelte 
Bei einer Entgeltregelung „0“ oder „2“ werden von der Sparkasse/Landesbank folgende Entgelte berechnet die vom Überweisungsbetrag 
abgezogen werden: 

Absenderland/Währung Entgelt44 

"Schweiz / Monaco / San Marino in Euro mit 
IBAN/BIC (SEPA-Überweisung / Echtzeit-
Überweisung); 
 
übrige Länder (Drittstaaten) in Euro "  

Abwicklungsgebühr: 
- STP-fähig:                                 9,00 € 
- Courtage:                                  1,5 ‰ mind. 2,00 € 
- Porto / Auslagen:                      1,00 €"  

 
 
Zusätzliches Entgelt für die Ausführung einer anderen Währung als Kontowährung45 

 
 

 

 
42 Das Institut des Zahlungsempfängers kann weitere Entgelte berechnen 
43 Dieses Entgelt wird nur für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrages erhoben. 
44 Der Preis versteht sich zuzüglich Buchungsposten. 
45 Das Entgelt wird zusätzlich zu den oben genannten Entgelten erhoben. Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, 
wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde. 

Länder/Produkte Entgeltregelung Entgelt44 

Schweiz/Monaco/San Marino  mit IBAN/BIC; 
 
übrige Länder (Drittstaaten) 

0 
Abwicklungsgebühr: 
- STP-fähig:                                  9,00 € 
- Courtage:                                   1,5 ‰ mind.   2,00 € 
- Porto / Auslagen:                       1,00 € 2 
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2. Lastschriften  
 

2.1. Lastschriften innerhalb Deutschlands und aus anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)46  

 
2.1.1. SEPA-Basis-Lastschrift  
 
a) Ausführungsfrist 
Die Sparkasse/Landesbank stellt sicher, dass der Lastschriftbetrag am Fälligkeitstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht. 
 
b) Entgelte bei Lastschrifteinlösungen47 

Lastschrifteinlösung aus Einreichungen von Entgelt in Euro 
SEPA-Lastschrift innerhalb der Sparkasse / Landesbank 

siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 
SEPA-Lastschriften von einem anderen  Zahlungsdienstleister 

 
c) Sonstige Entgelte 
 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung einer SEPA-Basis-Lastschrift 

durch die Sparkasse/Landesbank48                    0,95 € 

Rücklastschriften49  
• Ersatz für Rückgabe mangels Deckung - vom Lastschrifteinreicher 3,00 € 
• Rückgabe wegen Widerspruch - vom Lastschrifteinreicher 
 

3,00 € 
 

 
2.1.2. SEPA-Firmen-Lastschrift  
 
a) Ausführungsfrist 
Die Sparkasse/Landesbank stellt sicher, dass der Lastschriftbetrag am Fälligkeitstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht. 
 

b) Entgelte bei Lastschrifteinlösungen47 

Lastschrifteinlösung aus Einreichungen von Entgelt in Euro 
SEPA-Lastschrift innerhalb der Sparkasse / Landesbank 

siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 
SEPA-Lastschriften von einem anderen  Zahlungsdienstleister 

 
 
c) Sonstige Entgelte 
 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung einer SEPA-Firmen-Lastschrift 
durch die Sparkasse/Landesbank                     0,95 € 

Rücklastschriften49  
• Ersatz für Rückgabe mangels Deckung – vom Lastschrifteinreicher 3,00 € 
•  Rückgabe wegen Widerspruch – vom Lastschrifteinreicher 
  

3,00 € 
 

Neuanlage / Änderung SEPA-Firmenlastschriftmandate 
- je Mandat                      10,00 € 

2.1.3. Dauerlastschriften 

Einrichtung / Änderung50- je Einzellastschrift                   5,00 € 
 

 
46 Andere EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.  
47 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
48 Dieses Entgelt wird nur erhoben für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender 
Kontodeckung. 
49 Der Preis versteht sich zuzüglich Buchungsposten. 
50 Der Preis versteht sich zuzüglich Buchungsposten. Bei der Dauerlastschrift fallen die Buchungsposten erst bei Ausführung an. 
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2.2. Lastschriften aus weiteren Staaten  
 
Ausführungsfrist 
Lastschriften werden baldmöglichst bewirkt. 

2.2.1. SEPA-Basis-Lastschrift  
 

a) Entgelte bei Lastschrifteinlösungen51 

Lastschrifteinlösung bei Einreichungen aus  Entgelt in Euro 

Monaco 
    siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 Schweiz 

San Marino 
 
 
b) Sonstige Entgelte 

 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung einer SEPA-Basis-Lastschrift 

durch die Sparkasse/Landesbank52                     0,95 € 

Auskünfte an Dritte ohne gesetzliche Verpflichtung (vom anfragenden Dritten zu zahlen) 
- Händler (SEPA-Card-Verfahren)                    15,00 € 

2.2.2.  
2.2.3. SEPA-Firmen-Lastschrift  
 
a) Entgelte bei Lastschrifteinlösungen51 

Lastschrifteinlösung bei Einreichungen aus     Entgelt in Euro 

Monaco 
siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 Schweiz 

San Marino 
 
b) Sonstige Entgelte 

 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung einer SEPA-Basis-Lastschrift 
durch die Sparkasse/Landesbank                     0,95 € 

 
2.3. Einreichungsfristen für SEPA-Lastschriften  

 
2.3.1. SEPA-Basis-Lastschriften  
bei Erst-, Einmal- und Folgelastschriften  frühestens 14 Kalendertage und spätestens 2 Geschäftstage bis 8:00 Uhr vor Fälligkeit  
                                                                                            der SEPA-Basis-Lastschrift 

 
2.3.2. SEPA-Firmen-Lastschriften  
bei Erst-, Einmal- und Folgelastschriften   frühestens 14 Kalendertage und spätestens 2 Geschäftstage bis 8:00 Uhr vor Fälligkeit  
                                                                                     der SEPA-Basis-Lastschrift 

2.4. Lastschrifteinzug 
2.4.1. Entgelte im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 

a) Einzelauftrag Einzug Lastschrift  siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 
b) Sammelauftrag    siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 
 

2.4.2. Entgelte im SEPA-Firmenlastschriftverfahren 
a) Einzelauftrag Einzug Lastschrift  siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 
b) Sammelauftrag    siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 

 

 
51 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
52 Dieses Entgelt wird nur erhoben für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender 
Kontodeckung. 
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3. Kartengestützter Zahlungsverkehr  
 
3.1. Mastercard/Visa Card Kartenprodukte (Kredit- und Debitkarten)53 
  
a) Ausgabe einer MasterCard/Visa Card (Kreditkarte) 

Hinweis: Die Entgelte ab 01.07.2024 werden nur nach vorheriger Zustimmung zum Preis- und Leistungsverzeichnis gültig. 
Mastercard Standard / Visa Card Standard54      
- Entgelt bis 01.01.2024 und Bestandsgeschäft bis 30.06.2024 
- Entgelt ab 01.07.2024, bei Kontowechsel und Neugeschäft ab 01.01.2024 

  
2,00 € / Stück p.m. 
3,00 € / Stück p.m. 

 
Mastercard Gold / Visa Card Gold54 

- Entgelt bis 01.01.2024 und Bestandsgeschäft bis 30.06.2024 
- Entgelt ab 01.07.2024, bei Kontowechsel und Neugeschäft ab 01.01.2024 

  
 
5,50 € / Stück p.m. 
7,00 € / Stück p.M. 

 
 
 
Business Card One Standard55 bis 5.000 EUR Jahresumsatz 

 
 
 
20,00 € / Stück p.a.  

 
 

ab  5.000 EUR Jahresumsatz frei 

Business Card One Gold55 bis 5.000 EUR Jahresumsatz 65,00 € / Stück p.a. 
 ab  5.000 EUR Jahresumsatz 45,00 € / Stück p.a. 
 ab  7.000 EUR Jahresumsatz 35,00 € / Stück p.a. 
 ab  9.000 EUR Jahresumsatz frei  

 
b) Ausgabe einer Mastercard Basis / Visa Card Basis54 (Debitkarte) 
 

für Jugendliche (12 bis 18 Jahre) 1,50 € / Stück p.m. 
für Erwachsene 3,00 € / Stück p.m. 
  

 
 
c) Ausstattung von MasterCard/Visa Card Kartenprodukten (nur für Privatkunden) Gold oder  frei 

Basis (Kredit- oder Debitkarte) mit Motiv als PictureCard   

 
d) Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte für eine MasterCard/ Visa Card (Kredit- oder Debitkarte) aufgrund 

eines Auftrages des Kunden (Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten 
hat und die Sparkasse nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.) 

-  für eine beschädigte MasterCard/Visa Card soweit durch vom Kunden zu vertretende 
Umstände verursacht 

6,00 € 

-  wegen Namensänderung 6,00 € 
-  bei Vergessen der PIN 6,00 € 
-  für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete oder sonst nicht autorisiert 

genutzte MasterCard/Visa Card 
6,00 € 

 

e) Postversand nicht abgeholter Kartenabrechnungen für eine MasterCard/Visa Card  Portokosten 

(Kredit- oder Debitkarte)56 
 

f) Erstellung und Bereitstellung/Übermittlung eines Duplikats der Kartenabrechnung  6,00 € / pro Abrechnung 
für eine MasterCard/Visa Card (Kredit- oder Debitkarte) auf Verlangen des Kunden                                                                                           

(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)  
 
 

g) Sperren einer MasterCard/ Visa Card (Kredit- oder Debitkarte) auf Veranlassung und               10,00 €                                                                      
im Interesse des Kunden (Die Sperranzeige gemäß den Kreditkarten- und Debitkarten-                                                                                   
bedingungen und eine daraufhin erfolgte Sperre sind unentgeltlich.) 
 

h) Einsatz der Karte MasterCard/Visa Card (Kredit- und Debitkarte)  unentgeltlich 
zum Bezahlen in Euro im EWR      
       

 
53Die nachfolgenden Entgelte unter Nr. 3.1 d) bis v) gelten für alle unsere aufgeführten Kartenprodukte von MasterCard und Visa Card, soweit für 
die jeweilige Karte keine eigenständige Regelung erfolgt. 
54Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich als Jahrespreis. 
55Berechnungsgrundlage für die Jahrespreiserstattung bilden die mit der Kreditkarte getätigten Warenumsätze (keine Barumsätze). 
56 Die Übermittlung der Kreditkartenabrechnungen in der vereinbarten Form erfolgt stets unentgeltlich. Rechnungsabschlüsse werden stets 
unentgeltlich erstellt und übermittelt. 
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i) Einsatz der MasterCard/Visa Card (Kredit- und Debitkarte) zum Bezahlen                               
            in Fremdwährung im EWR57  

- in EWR-Fremdwährung58  
Währungsumrechnungsentgelt59                                           1,00 % / vom Umsatz 

- in Drittstaatenwährung60 1,00 % / vom Umsatz 
 

j) Einsatz der MasterCard/Visa Card (Kredit- und Debitkarte) zum Bezahlen  1,00 %/ vom Umsatz 

in Fremdwährung61 außerhalb des EWR62 
 

k) Bargeldauszahlung für Mastercard / Visa Card / Commercial Card  siehe Kapitel B Nummer II. 3.4. 
(Kredit- und Debitkarte) 
 

l) Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Aktivierungs-PIN für eine nicht  6,50 € 
gesperrte MasterCard/Visa Card (Kredit- und Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des  
Kunden, soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht (z.B. Vergessen der PIN) 
Hinweise:  Die Festlegung einer neuen Wunsch-PIN durch den Kunden an Automaten der Sparkassen/Landesbanken  
ist unentgeltlich. Die erste Aktivierungs-PIN im Rahmen der Umstellung auf das PIN-basierte Zahlen ist kostenfrei. 
 

m) Beleganforderung / Reklamation im Auftrag des Kunden 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)               10,00 € 

 
n) Entgelt für eilbedürftigen Kartenantrag (Schlüssel 104, 108 - Kurierversand)              15,00 € 

 
o) Entsperrung                    frei 

 
p) Kartenschadensfall                    frei 

 
q) Inanspruchnahme des Emergency Cash                 200,00 €  

 
r) Kündigung des Internetabonnements                  15,00 € 

 
s) Anforderung eines neuen KARO Kennwortes                 5,00 € 

(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 
 

t) Umsatzwecker                     0,15 € / pro SMS 
 

u) Wunsch-PIN                    frei 

 
w)    Aktivierung und Nutzung je digitaler MasterCard/ VISA Card für Apple Pay  
        und mobiles Bezahlen mit Android(Kredit- und Debitkarte)                                              unentgeltlich 
 

 
57 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn  
sowie Zypern. 
58 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
59 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II. 6.1. des Kapitels. 
60 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
61 Zur Umrechnung siehe Nr. II. 6.1. dieses Kapitels. 
62 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
63 Verfügungslimit kann bei fremden Geldautomaten, insbesondere im Ausland, geringer sein. 

v) tägliches Verfügungslimit für Mastercard / Visa Card (Kredit- und Debitkarte) bis 520,00 € 
 

Mastercard 
 

• Abheben von Bargeld an eigenen Geldautomaten bis 520,00 € / pro Transaktion 
• Abheben von Bargeld an eigenen Geldautomaten bis 520,00 € / Tageslimit 
• Abheben von Bargeld an fremden Geldautomaten63 bis 520,00 € / Tageslimit 

 
 
Visa Card  

 

• Abheben von Bargeld an eigenen Geldautomaten bis 200,00 € / pro Transaktion 
• Abheben von Bargeld an eigenen Geldautomaten bis 520,00 € / Tageslimit 
• Abheben von Bargeld an fremden Geldautomaten63 bis 520,00 € / Tageslimit 
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3.2. Sparkassen-Card (Debitkarte)  

 
a) Ausgabe einer Sparkassen-Card (Debitkarte)64                                                 siehe Kapitel B Nummer I. 1 und I. 2 

 

b) Täglicher Verfügungsrahmen65  
Sparkassen-Card (Debitkarte) je nach Einsatz66: 

• Bargeldauszahlung an Geldautomaten71  

- an Geldautomaten der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld67 bis zu 2.000,00 € 
- an fremden Geldautomaten im Inland67  bis zu 500,00 € 
- an fremden Geldautomaten im Ausland67 78        bis zu 500,00 € 

 
• Einsatz an automatisierten Kassen bei Händlern und Dienstleistungsunternehmen67 68 

 sowie Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- 
 und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) 

 
bis zu 2.200,00 € / bei Händlern 

• Aufladen der girogo-Karte/Geldkarte (Sparkassen-Card (Debitkarte) mit  
  Geldkartenfunktion) 

bis zu 200,00 € / pro Vorgang 

• Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals der Sparkasse/Landesbank  bis zu 2.000,00 € 
 

c) Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte für eine Sparkassen-Card (Debitkarte) aufgrund eines Auftrages des 
Kunden (Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Sparkasse 
nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.) 
 

-  für eine beschädigte SparkassenCard (Debitkarte) soweit durch vom Kunden zu 
vertretende Umstände verursacht 

6,00 € 

-  wegen Namensänderung 6,00 € 
-  bei Vergessen der PIN 6,00 € 
-  für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete oder sonst nicht autorisiert 

genutzte SparkassenCard (Debitkarte) 
6,00 € 

d) Sperren einer Sparkassen-Card (Debitkarte) auf Veranlassung und im Interesse des Kunden       10,00 € 
(Die Sperranzeige gemäß den Bedingungen für die Sparkassen-Card (Debitkarte und eine daraufhin erfolgende Sperre sind unentgeltlich.) 
 

e) Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Euro im EWR69             unentgeltlich 
 

f) Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Fremdwährung  im EWR70 
- in EWR-Fremdwährung71 1,00 % mind. 1,00 € max. 5,00 € 

zzgl. Währungsumrechnungsentgelt72                     0,65% des Umsatzes 
- in Drittstaatenwährung73 1,00 % mind. 1,00 € max. 5,00 € 

 
g) Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Fremdwährung84                                 1,00 % mind. 1,00 € max. 5,00 € 

außerhalb des EWR69  
 

h) Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte)                 siehe Kapitel B Nummer II. 3.4 
 
 

 
64 Der angegebene Jahrespreis gilt nicht für Debitkarten, die Inhalt eines Kontomodells der Sparkasse sind. Im Falle der vorzeitigen Auflösung 
des Vertragsverhältnisses erfolgt eine anteilige Berechnung bzw. Erstattung vorausbezahlter Entgelte gemäß § 675h Abs. 3 BGB. 
65 Im Rahmen des Kontoguthabens oder vorher eingeräumten Kredits gilt Verfügungsrahmen unabhängig für jede zum Konto ausgegebene 
Debitkarte. Änderungen des Verfügungsrahmens werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens schriftlich angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens angezeigt hat. 
66 Der Verfügungsrahmen gilt, soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde.   
67 individuelle Limitänderung bis 4.000 € möglich 
68 Das Verfügungslimit im Ausland kann geringer sein. 
69 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen,  Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
70 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen,  Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
71 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
72 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II. 6.1. des Kapitels. 
73 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
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i) Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Aktivierungs-PIN für eine nicht                       6,50 €                                                    
gesperrte Sparkassen-Card (Debitkarte) aufgrund eines Auftrags des Kunden, soweit durch                                                                                          
vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht (z.B. Vergessen der PIN) 
Hinweis: Die Festlegung einer neuen Wunsch-PIN durch den Kunden an Automaten der                                                                      
Sparkasse/Landesbank ist unentgeltlich 
 

j) Sperre einer Sparkassen-Card (Debitkarte) für Auslandsverfügungen                        10,00 € 
auf Kundenwunsch   

 
k) Neuerstellung (vorausgesetzt der die Neuerstellung auslösende Verlust ist vom Kunden zu vertreten) 

- Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Chip                   10,00 € 
 

l) Sparkassen-Card Plus (Debitkarte)                   unentgeltlich 
m) Kartenentsperrung                     unentgeltlich 

 
n) Rücksetzung des Fehlbedienungszählers                   10,00 € 

(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 
 
 

o) Ausgabe der Sparkassen-Card (Debitkarte) nach Einzug am GAA, wenn vom                                   10,00 €                                                                              
Kunden zu vertreten (z.B. Beschädigung) 

 
p) Erstellung einer Wunsch-PIN                      unentgeltlich 

 
q) Aktivierung und Nutzung je digitaler Sparkassen-Card (Debitkarte) für Apple Pay  

und mobiles Bezahlen mit Android                                                                                    unentgeltlich 
 

r) BankingCard (nur für neu ausgestellte Karten)      1,00 € p.m.  
           (jährliche Abrechnung) 

 
 

3.3. GeldKarte 
 

• Aufladen unserer GeldKarte  
- an unseren Terminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind und an unseren            
Geldautomaten (Ladeterminals) 

bis 500,00 € / Tag 
bis 200,00 € / pro Vorgang 

- an Ladeterminals von teilnehmenden anderen Sparkassen / Landesbanken bis 200,00 € / pro Vorgang 
 
 

bis 500,00 € / Tag 

- an Ladeterminals sonstiger Zahlungsdienstleister bis 200,00 € / pro Vorgang 
 
 

bis 500,00 € / Tag 

- an electronic cash-Terminals des Handels, die zusätzlich mit dem GeldKarte- oder dem  
girogo-Logo gekennzeichnet sind 

unentgeltlich 
 

  
3.4. Bargeldauszahlung  
 

a) Bargeldauszahlung an eigene Kunden74 
 am Schalter am Geldautomaten 

mit unserer Sparkassen-Card (Debitkarte) siehe Kapitel B Nummer                  
I.1 und I.2  

siehe Kapitel B Nummer                  
I.1 und I.2 

mit unserer Mastercard (Kreditkarte) entfällt 2% mind.   5,00 € 
mit unserer Visa Card (Kreditkarte) entfällt 2% mind.   5,00 € 
mit unserer MasterCard/Visa Card Basis 
(Debitkarte) entfällt 2% mind.   5,00 € 

 

 
Ausgabe von gerolltem Hartgeld 

 

  - für Nichtkunden bis max. 100,00 € 2,00 € / Rolle mind. 5,00 € 
  - für Kunden frei 
  - für Kunden, die regelmäßig umtauschen wird 
    Pauschalgebühr erhoben (monatlich) 5,00 € 
 
 
 
 
  

 
74 Der Preis versteht sich zuzüglich Buchungsposten. 
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b) Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) bei fremden Zahlungsdienstleistern (ZD) an eigene Kunden74 
 
 

 am Schalter am Geldautomaten 
bei Sparkassen und Landesbanken, die am 
Heimatsparkassenmodell teilnehmen 
  

 
entfällt 

 
unentgeltlich 

bei ZD im EWR75, die ein direktes Kundenentgelt76 erheben:   
- Verfügungen im girocard-System in Euro entfällt unentgeltlich 
- Verfügungen im Maestro und Debit Mastercard 

System in Euro 
entfällt 1,00% mind. 3,90 € max. 5,00 € 

 
bei ZD im EWR75, die kein direktes Kundenentgelt77 erheben: 
- Verfügungen in den Zahlungssystemen 

im Maestro und Debit Mastercard in Euro 
entfällt 

 
1,00% mind. 3,90 € max. 5,00 € 
 

 
bei ZD im EWR75 im Maestro und Debit Mastercard-System: 
- in EWR-Fremdwährung78 

entfällt 
1,50 % mind. 5,00 € max. 7,50 € 

  zzgl. Währungsumrechnungsentgelt79 0,65% des Umsatzes 
- Drittstaatenwährung80 entfällt 1,50 % mind. 5,00 € max. 7,50 € 
bei ZD außerhalb des EWR75  in Fremdwährung 89 im   
Maestro und Debit Mastercard-System: 
 
 

entfällt 
 

2,00 % mind. 6,00 € max. 10,00 € 
 

c) Bargeldauszahlung mit Mastercard/Visa Card Kartenprodukten (Kredit- und Debitkarte) bei fremden ZD an eigene Kunden im 
Inland und Ausland 

mit unserer MasterCard/ Visa Card Basis (Debitkarte) und Standard (Kreditkarte)  
- inländisches KI oder KI im EWR in €     • am Schalter 3% mind. 15,00 € 
     • am Geldautomat 

 
2% mind.   5,00 € 
 

- KI im EWR in EWR-Fremdwährung81     • am Schalter 3% mind. 15,00 € zzgl. 1,00 % 
     zzgl. Währungsumrechnungsentgelt82 1,00% 
 

  
   • am Geldautomat 
 

 
2% mind.  5,00 € zzgl. 1,00 % 
 

    zzgl. Währungsumrechnungsentgelt83 1,00% 
- KI außerhalb EWR in Fremdwährung84     • am Schalter 3% mind. 15,00 € zzgl. 1,00 % 
     • am Geldautomat 2% mind.  5,00 € zzgl. 1,00 % 

 

mit unserer MasterCard/ Visa Card Gold Kartenprodukten (Kreditkarte) 
- inländisches KI in €     • am Schalter 3% mind. 15,00 € 
     • am Geldautomat 

 
2% mind.   5,00 € 
 

- KI im EWR in €     • am Schalter 3% mind. 15,00 € 
     • am Geldautomat 

 
unentgeltlich 
 

- KI im EWR in Fremdwährung85     • am Schalter  3% mind. 15,00 € 
        zzgl. Währungsumrechnungsentgelt86 1,00% 
     • am Geldautomat 

 
unentgeltlich 
 

     zzgl. Währungsumrechnungsentgelt89 1,00% 

 
75 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
76 Die Höhe des direkten Kundenentgelts vereinbart der automatenbetreibende ZD vor Auszahlung des Verfügungsbetrages mit dem 
Karteninhaber am Geldautomaten. 
77 In diesen Fällen wird regelmäßig ein sogenanntes Interbankenentgelt berechnet. 
78 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
79 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II. 6.1. des Kapitels. 
80 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
81 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
82 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II. 6.1. des Kapitels. 
83 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II. 6.1. des Kapitels. 
84 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
85 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
86 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II. 6.1. des Kapitels 
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- KI außerhalb EWR in Fremdwährung87     • am Schalter  3% mind. 15,00 € 
     • am Geldautomat unentgeltlich 

Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem Entgelt belastet. 

 
3.5. Ausführungsfrist  
 
Der Kartenzahlungsbetrag (Debit- und Kreditkarten) wird beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingehen: 

Kartenzahlungen im EWR in Euro max. 1 Geschäftstag 

Kartenzahlungen im EWR in einer anderen  
EWR-Währung88  als Euro 

max. 4 Geschäftstage 

Kartenzahlungen außerhalb des EWR unabhängig von der Währung Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt. 

 
Die Geschäftstage der Sparkasse/Landesbank ergeben sich aus Kapitel B Nummer II. 7. 

 

4. Kassengeschäfte89  
 
4.1. Bargeldeinzahlung  
Bargeldeinzahlung auf eigenes Konto    siehe Kapitel B Nummer I.1 und I.2 

 

 
Tauschgeschäfte für eigene Kunden sind bis zu einer Höhe von 2.499,99€ zugelassen. 

 
 
Hinweis zur Annahme von Münzen am Schalter:  Es gilt ein Freibetrag bei der Annahme von Münzen im Wert von 5,00 €.  
 

Annahme von ungezähltem und gerolltem Hartgeld  
  - für Kunden 2,00% mind, 2.00 € 
  - für Nichtkunden (nur Tauschgeschäfte bis 100,00 €) 5,00% mind. 5,00€ 

 
 
 
 
   Hinweis: Die Entgelte ab 01.07.2024 werden nur nach vorheriger Zustimmung zum Preis- und Leistungsverzeichnis gültig. 

 
Bargeldeinzahlung über SB-Recyclinggerät (Entgelt bis 01.01.2024 und Bestandsgeschäft bis 30.06.2024) 

 Privatgiro90 Geschäftsgiro 
   - Bargeldeinzahlung ohne Münzgeld  0,50 € 1,50 € 
   - Bargeldeinzahlung mit Münzgeld  0,75 € 2,00 € 

 
Bargeldeinzahlung über SB-Recyclinggerät (Entgelt ab 01.07.2024, bei Kontowechsel und Neugeschäft ab 01.01.2024) 

  
 
  Privatgiro  Geschäftsgiro 
- Bargeldeinzahlung ohne Münzgeld 1,00 €  1,50 € 
- Bargeldeinzahlung mit Münzgeld 1,50 €  2,00 € 

 
5. Online-Banking und Electronic Banking  
 
5.1. Online-Banking (PIN/TAN/FinTS)  

 
- Bereitstellung des Online-Banking Zuganges frei 
- Bereitstellung von push TAN – je pushTAN frei 

- Bereitstellung eines QR-TAN-Generators 
21,90 € inkl. MwSt.   
bei Versand zzgl. 3,75€ 

- FinTS HBCI-Kartenleser cyber jack secoder                                                                   
Ausstellung 79,90 € inkl. MwSt. 
 
 

 
87 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
88 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
89 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls das Kassengeschäft fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
90 Für Privatgirokontomodelle Komfort, Premium und Jugendgiro frei; andere Privatgirokontomodelle fünf Freiposten p.M. 
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a) - chipTAN USB-Leser 49,90 € inkl. MwSt. 
  

 
Entsperrung des Teilnehmers (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände 
verursacht) 

 
a) Erstellung einer neuen Start-PIN  
(z.B. dreimal falsche PIN eingegeben oder Kunde weiß PIN nicht mehr) 

5,00 € 

b) Entsperrung des Teilnehmers aufgrund Kundenverschulden 
(z.B. dreimal falsche PIN oder TAN eingegeben) 
 

2,50 € 

 
5.2. Electronic Banking für Unternehmer  

 
Zugangsverwaltung für EBICS  
- Einrichtung: Kunden ID 10,00 € einmalig 
- Nutzungsgebühr   7,50 € monatlich 
- Einrichtung: Kontonummer für die Kunden ID eines Service-Rechenzentrums 10,00 € einmalig 
- Freischaltung Kundenkonten für Abfragen durch Dritte (zB DATEV, EDEKA- Märkte und DAK)  

a) Einrichtung 10,00 € einmalig je Konto 
b) Nutzung   3,00 € pro Konto und Monat 

 
 
Zusätzliche Bereitstellung von Kontoinformationen auf Verlangen des Kunden91 
- Elektronischer Kontoauszug imSWIFT-Format MT 940 pro Kontonummer und je                                         3,00 € monatlich                                
Übertragungs-/Sicherungsverfahren, z.B. für die DATEV  
                                                                                                                                                                    
Software 

- S-Firm / Standard (Windows) in Verbindung mit Servicevertrag 114,24 € inkl. MwSt. 

- S-Firm / EBICS in Verbindung mit Servicevertrag 260,61 € inkl. MwSt. 

Firmenkundenportal (wird nur bei Vorliegen der Rahmenvereinbarung Firmenkundenportal erhoben) 

Grundpreis 5,95 € monatlich, inkl. MwSt. 
 zzgl. Teilnehmerabhängiges Entgelt (ab 6. Teilnehmer) 1,19 € monatlich, inkl. MwSt. 

 
Entsperrung des Teilnehmers (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände 
verursacht) 

 

a) Erstellung einer neuen Start-PIN  
(z.B. dreimal falsche PIN eingegeben oder Kunde weiß PIN nicht mehr) 

5,00 € inkl. MwSt. 

b) Entsperrung des Teilnehmers aufgrund Kundenverschulden 
(z.B. dreimal falsche PIN oder TAN eingegeben) 
 

2,50 € inkl. MwSt. 

Zubehör 

- Thermorollen 14,0 m 0,99 €   
    

Serviceleistungen (Service-Stunde beim Kunden vor Ort)                   35,70 € inkl. MwSt 

 

5.3. Zahlungsdienste über Electronic Banking/FinTS  

siehe Kapitel B. Nummer I. 1 und I. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 Gegenüber Verbrauchern sowie gegenüber Kunden, welche keine Verbraucher sind und mit denen keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde gilt Folgendes: Die Übermittlung von Kontoauszügen in der vereinbarten Form, Häufigkeit und dem vereinbarten Verfahren erfolgt 
unentgeltlich. Rechnungsabschlüsse werden stets unentgeltlich erstellt und übermittelt. Ausgenommen davon ist die Erstellung und Übermittlung 
von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht). 
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6. Umrechnungskurs bei der Erbringung von Zahlungsdiensten in fremder Währung  
6.1. Kartengestützte Zahlungsdienste 

 
Umsätze mit der Mastercard/Visa Card (Kreditkarte), mit der Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) und mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) 
innerhalb des EWR92 in EWR-Fremdwährung93 werden zum zuletzt verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) 
umgerechnet. Die Euro-Referenzwechselkurse der EZB sind unter 
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html abrufbar. 
Umsätze mit der Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) und der Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) in Fremdwährung außerhalb des EWR 
und/oder in Drittstaatenwährung94 werden zum Referenzwechselkurs von Mastercard/Visa umgerechnet. Der von Mastercard/Visa festgelegte 
Referenzwechselkurs ist auf der Homepage der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht und/oder auf Anfrage erhältlich. 
Umsätze mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) im Maestro und Debit Mastercard-System in Fremdwährung außerhalb des EWR und/oder in 
Drittstaatenwährung werden zu den Maestro und Debit Mastercard -Wechselkursen umgerechnet. Die Maestro und Debit Mastercard -
Wechselkurse sind unter www.helaba.de/CBD-Kursinformationen veröffentlicht und/oder auf Anfrage erhältlich. 

 

6.2.  Sonstige Zahlungsdienste 
 
Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von Fremdwährungen in Euro erfolgen auf Basis freigehandelter Marktkurse. Diese sind auf 
der Homepage der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld oder auf Anfrage erhältlich. 

 
7. Geschäftstage und Annahmezeiten der Sparkasse/Landesbank  

Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die Ausführung 
von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Sparkasse/Landesbank unterhält den für Ausführungen von 
Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme von 
 
- Sonnabenden 
- dem 24. und 31. Dezember 
- gesetzlichen Feiertagen in Sachsen-Anhalt 
 
Abweichend davon ist für Bargeldein- und -auszahlungen an eigenen Geldautomaten jeder Tag, an dem der Geldautomat betrieben wird, ein 
Geschäftstag. 
 
 
Zeitpunkt, ab dem eingehende Zahlungsaufträge als am nächsten Geschäftstag zugegangen gelten (Cut-Off-Zeit):   
(sofern nicht an der konkreten Annahmevorrichtung abweichende Cut-Off-Zeiten angegeben sind oder eine Echtzeit-Überweisung autorisiert 
wird) 
 - Geschäftsstelle Öffnungszeiten der KSK Anhalt-Bitterfeld 
 - SB-Terminal, Online-Banking / FinTS 19:50 Uhr  
 - Datenfernübertragung 19:50 Uhr  
 19:50 Uhr  

 - Echtzeit-Überweisungen über die vereinbarten Zugangswege: 
Es gibt keine Annahmefristen. Geschäftstag ist jeder Tag eines 
Jahres rund um die Uhr.  

  

III. Scheckverkehr  
 

1. Allgemein  
 

Scheckeinlösung Kapitel B Nummer I. 1 und I. 2 

Scheckeinzug (Inland) Kapitel B Nummer I. 1 und I. 2 

Scheckvordrucke frei 

Scheckzweitschriften soweit vom Kunden zu vertreten 5,00 € 

Scheckkopie bzw. Originalscheck 
beim BSE-Verfahren (10,- € lt. OSV-RS 20/93 Höchstsatz) 
(Fremdinstitut fragt bei KSK Anhalt-Bitterfeld an) 

5,00 € 
 

Scheckanforderung im DTA 
(KSK Anhalt-Bitterfeld fragt bei Fremdinstitut an) 

10,00 € 
 

Schecksperre (max. 6 Monate) auf Weisung des Kunden 
(gilt nur bei Weisung des Kunden und nicht bei verlorenen oder sonst abhandengekommenen 
Scheckformularen) 

25,00 € / Scheck 
 

Schecksperre bei Pfändung 0,00 € 

 
92 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen,  Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
93 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
94 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). 
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Rückschecks  
- Rückgabe/Rückrechnung (vom Scheckeinreicher zu zahlen) 5,00 € 
- Ersatz für die Rückgabe mangels Deckung   frei 
- Sofortrückgabe am Schalter  frei 
- Rückgabe von Schecks wegen Schecksperre frei 

 
Entgelte für BBK- Schecks                                                 1 ‰ der Schecksumme mind. 25,00 € 

Wertstellungen   
- Scheckeinreichungen  

- eigenes Kreditinstitut Buchungstag 
- andere Kreditinstitute 3 Geschäftstage nach Buchungstag 

- Eingang vorbehalten 3 Geschäftstage nach Buchungstag 
- Inkasso (Ausland ab 2.500 EUR) Buchungstag  

(Buchung nach Eingang des Gegenwertes aus dem Ausland, nach 
ca. 4 Wochen)  

- Scheckeinlösung Buchungstag 
 

2. Grenzüberschreitender Scheckverkehr  
 
2.1. Scheckzahlungen in das Ausland95 

 

Für Überweisungen, die nicht STP-fähig sind und per Orderscheck weitergeleitet werden, gelten die unter B. III. 2. Überweisungen aufgeführten 
Gebühren.  
• Ausstellung und Versand des Orderschecks durch die NordLB                  5,00 €  

Zahlungsausgang von EUR- oder Fremdwährungsorderschecks - Ausland  
• Abwicklungsgebühr  
   - bis 1.500 € 9,00 € 
   - ab  1.500,01 € maximal 1,5 ‰ mind.   12,00 € 
•  Courtage maximal 1,5 ‰ mind.   2,00 € 
•  Porto / Auslagen 1,00 € 

 

Korrespondenz / Reklamationen (soweit vom Kunden veranlasst und nicht vom Kreditinstitut zu vertreten):  
• Annahme und Weiterleitung der Reklamation / Nachfrage  
   mit Zwischenbescheid und Endbescheid (Fremdkosten: 20,00 €) 

22,00 €  
 

• zusätzliche Nachfrage (Fremdkosten: 10,00 €) 12,00 € 
• Versenden einer SWIFT-Nachricht 20,00 € 

 
Rückschecks (gilt nicht bei Rückgaben mangels Deckung)                 25,00 € zzgl. evt. anfallender  
                      Fremdkosten 
 
 
2.2. Scheckzahlungen aus dem Ausland  

 
Zahlungseingang von EUR- oder Fremdwährungsorderschecks - Ausland  
• Abwicklungsgebühr  
   - bis 1.500 € 9,00 € 
   - ab 1.500,01 € maximal 1,5 ‰ mind.   12,00 € 
•  Courtage maximal 1,5 ‰ mind.   2,00 € 
•  Porto / Auslagen 1,00 € 

 
Zuschlag für Scheckeinreichungen, die nicht im ADD-Online vorerfasst sind                 5,00 € 

 
2.3. Umrechnungskurse  
 
Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von Fremdwährungen in Euro erfolgen auf Basis freigehandelter Marktkurse. Diese sind auf 
Anfrage erhältlich.  

 

 

 
95Sofern das Entgelt nicht gemäß Auftrag vom ausländischen Empfänger / Auftraggeber zu zahlen ist. 
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3. Reisezahlungsmittel / Sortengeschäft 
Bestellung 

Nichtteilnehmerländer der EWWU An- und Verkaufskurse gem. Reisebank 
Versandkostenpauschale je Bestellung 5,75 € 
Money Back-Garantie 3,50 € 
Mindermengenzuschlag (50,00€-299,99€) 5,00 € 
  

Rückgabe 

Versandkostenpauschale 5,75 € 
Abwicklungsentgelt (ohne MoneyBack- Garantie) 5,00 € 
Abwicklungsentgelt (mit MoneyBack-Garantie) 0,00 € 
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I. Sparkonto  
 
1. Entgelte 
 
Kontoauflösung           frei 

Übertrag von Sparguthaben  
a) auf andere Sparkassen / Landesbanken ohne Umzugsservice 15,00 € VZ-pflichtig 
b) an sonstige KI 30,00 € VZ-pflichtig 

 

Vorzeitige Auflösung von Sparverträgen 
Gewinnobligationen nach dem VermBG 
(innerhalb der Kündigungssperrfrist bzw. innerhalb der Kündigungsfrist)                 12,00 € / Vertrag  

Bearbeitung von Sparbuchverlusten  
a) Ausstellung neuer Sparkassenbücher nach Sparbuchverlust 
     (sofern der Verlust nicht aufgrund einem in der Verantwortung der 
     Sparkasse/Landesbank liegenden Grund beruht) – nach gerichtlichem Aufgebotsverfahren 
 

30,00 € 
 

b) Ausstellung neuer Sparkassenbücher nach Sparbuchverlust 
     (sofern der Verlust nicht aufgrund einem in der Verantwortung der 
     Sparkasse/Landesbank liegende Grund beruht) – ohne gerichtliches Aufgebotsverfahren 
 

30,00 € 
 

c) Rückzahlung von Spareinlagen nach Sparbuchverlust  
     (sofern der Verlust nicht aufgrund einem in der Verantwortung der  
     Sparkasse/Landesbank liegenden Grund beruht) – ohne gerichtliches Aufgebotsverfahren 
 
 

30,00 € 
 

Sperren eines Sparbuches auf Kundenwunsch                   30,00 € 
 
Sperren eines Sparbuches nach Verlust der Sparurkunde                  frei 
 

Kennwortvereinbarung bei Sparbüchern  
a) Einrichtung eines Kennwortes 15,00 € 
b) Änderung eines Kennwortes 15,00 € 
c) Aufhebung eines Kennwortes 15,00 € 

 
Verpfändung eines Sparguthabens als Mietkaution     
a) Eröffnungsgebühr (Sperrgebühr) für eigene Kunden 20,00 € 

 
b) Eröffnungsgebühr (Sperrgebühr) für fremde Kunden bzw. für 
Kunden ohne Geschäftsverbindung 

50,00 € 
 

 

Zweitschriften für Sparbücher / SB-Sparbücher im Auftrag des Kunden  
a) Nacherstellung von Auszügen innerhalb der Speicherfrist auf Verlangen des Kunden:  
(nur bei SB-Sparbüchern; mind. 510 Buchungstage / je nach Umfang Datenvolumen auch längere Speicherfrist möglich) 

 

               - Auftrag stationär erfasst 
 

5,50 € / pro Auszug 

               - Auftrag medial erfasst 
 

0,00 € / pro Auszug 

               - Auftrag am SB-Terminal erfasst 
 

0,00 € / pro Auszug 

b) Nacherstellung von Auszügen außerhalb der Speicherfrist: 
     1. Umsätze vor dem 21.03.2011 (vor OSPlus-Migration) 

 - Kopie Jahreskonto Spar 

 
 
15,00 € / pro Jahr 
 

 

 
2. Beginn und Ende der Verzinsung (Wertstellung)  
 
- Erster Tag der Verzinsung                                                   Einzahlungstag 
- Letzter Tag der Verzinsung                                    Tag vor der Auszahlung

C. Sparverkehr und Wertpapiergeschäft 
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3. Zinsanpassung S-Prämiensparen flexibel 
Die Zinsanpassung für das S-Prämiensparen flexibel richtet sich nach einer Veränderung eines festgelegten Referenzzinssatzes bzw. Referenzwertes. Bei 
Vertragsabschluss wurde das Verfahren zur Zinsanpassung dem Kunden mitgeteilt. In der folgenden Tabelle ist der Stichtagswert des jeweiligen Referenzzinses bzw. 
Referenzwertes des letzten Überprüfungszeitpunktes aufgeführt. 
 

 
 
Abweichend vom rechnerischen Wert des Vertragszinses behält sich die Sparkasse/Landesbank vor, zugunsten des Kunden ohne rechtliche Verpflichtung einen 
höheren Zinssatz zu gewähren. Ein Anspruch auf eine solche freiwillige höhere Verzinsung sowie dessen Beibehaltung besteht nicht.   
 
 

 
II. Wertpapiere  
1. Depotleistungen 
 
Depotentgelte 
Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren 
Abrechnung und Belastung (jährlich) auf Basis des Bestandes am 
31.12. 
 
Girosammelverwahrung 

 

- verz. WP v. Kurswert min. vom Nennwert, Aktien vom Kurswert, 1,5 ‰ 
mind. 3,00 € / pro Posten   sonstige Wertpapiere (inkl. Zero-Bonds) vom Kurswert 

- Investmentzertifikate vom Kurswert 1,7 ‰   
mind. 3,00 € / pro Posten 

- verzinsliche Wertpapiere der KSK Anhalt-Bitterfeld  
  (vom Kurswert; bei Kursen unter pari vom Nennwert) 
 

1,0 ‰  
mind. 5,00 € / max. 17,00 € 
 

Sonderverwahrung 2,50 ‰ 
- verz. WP v. Kurswert min. vom Nennwert, Aktien vom Kurswert,  
sonstige Wertpapiere (inkl. Zero-Bonds) vom Kurswert 

mind. 3,00 € / Posten 

 
Wertpapierrechnung 5,00 ‰ 
- verz. WP v. Kurswert min. vom Nennwert, Aktien vom Kurswert, 
  sonstige Wertpapiere (inkl. Zero-Bonds) vom Kurswert 

mind. 3,00 € / Posten 

 
Mindestbetrag je Depot mit Bestand 21,00 € 
Maximalbetrag je Depot mit Bestand 425,00 € 
Betrag je Depot ohne Bestand 11,00 € 
 
Depotentgelt bei unterjährig geschlossenen Konten 

 

a) Schließungsdatum zwischen dem 01.01. und 31.03. unentgeltlich 
b) Schließungsdatum zwischen dem 01.04. und 30.06. 11,00 € 
c) Schließungsdatum zwischen dem 01.07. und 30.09. 16,00 € 
d) Schließungsdatum zwischen dem 01.10. und 31.12. 21,00 € 

 
Hinweis: Bei Depoteröffnungen ab dem 01.12. des jeweiligen Jahres erfolgt keine Belastung der Depotentgelte. 
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Sonderleistungen im Auftrag des Kunden 
- Duplikaterstellung (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 14,00 € 
- Verpfändung bzw. Abtretung von Wertpapieren an Dritte unter Verzicht der 

Sparkasse/Landesbank auf ihr AGB-Pfandrecht oder ein anderes Sicherungsrecht: 
21,00 € 

- Ausbuchung von wertlosen Finanzinstrumenten 20,00 € 
- Anforderung von Geschäftsberichten:  

a) Inland 15,00 € 
b) Ausland 30,00 € 

- Depotübertragung nur fremde Kosten 
- Depotauflösung unentgeltlich 

 
 
2. Effektive Stücke  
 
Ein-/ Auslieferung 

 

- Sammeldepot 21,00 € / Gattung 
- Sonderverwahrung 21,00 € / Gattung 
- Wertpapierrechnung 26,00 € / Gattung 
 
Erneuerung Bogen (sofern Institut nicht Umtauschstelle ist) 

 

- Wertpapiere der DEKA 20,00 € / Gattung 
- sonstige Wertpapiere 60,00 € / Gattung 

 
Einlösung von fälligen Wertpapieren, Zins- und Dividendenscheinen                 1,00 % mind. 20,00 € / Gattung 
(sofern Institut nicht Zahlstelle ist) 

Beschaffung von Ersatzurkunden und -verträgen                   60,00 € / je Urkunde, Vertrag 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 

 
3. Transaktionsleistungen  

 
Preise für den An- und Verkauf von Wertpapieren 
- Eigene Kosten 
  - Provision 
  - Vertriebsweg: Berater / Internet / Telefon 
 
1. Aktien, Zertifikaten,  Optionsscheine, börsengehandelte 
offene Investmentvermögen, Exchange Traded Funds (ETF= börsengehandelter Index-Fonds)             1,00 % v. Kurswert  

2. verzinsliche Wertpapiere 0,5 % v. Kurswert mind. v. Nennwert 
- Zerobonds 0,5 % v. Kurswert 
 
3. Investmentfonds 

 

3.1. über Kapitalanlagegesellschaft zum Ausgabe- / Rücknahmepreis 
3.2. anderer Anbieter  

a) außerbörslich 0,6 % v. Kurswert 
b) über Börse 1,0 % v. Kurswert 

 
Für 1. – 3. gilt: 

 

Mindestpreis pro Transaktion (außer 3.1.) 25,00 € 
Mindestpreis für Handel an ausländischen Börsen 50,00 € 
  
4. Exchange Traded Funds (ETF = börsengehandelter Index-Fonds) 
    - Sparhöhe mind. 50,00 € p.m. 1 % v. Kurswert (mind. 3,00 €) 

 
5. Kapitaltransaktionen  
    - Ausübung von Bezugsrechten, Umtausch- / Übernahme- / Rückkaufangebot 1,0 % v. Kurswert mind. 25,00 €  

zzgl. Portokosten 
     - Trennung von Optionsscheinen 50,00 € / Gattung 
     - Ausübung von Optionsscheinen 50,00 € / Gattung 
 
6. Limite 

 

    - Erteilung unentgeltlich 
    - Änderung / Verlängerung eines Limits 
      (Voraussetzung: noch nicht ausgeführter Auftrag; gilt für in- und ausländische Börsen) 

7,50 € / Auftrag 

 
7. Umschreiben von Namensaktien (nicht im Zusammenhang Erwerbsvorgang) 

 
15,00 € / Gattung 

    - bei Girosammelverwahrung unentgeltlich 
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C. Sparverkehr und Wertpapiergeschäft 

8. Zeichnungsentgelt für Aktienneuemissionen ohne Zuteilung                                                                      7,50 € / Auftrag 
 

9. Einlösung fälliger Wertpapiere (exkl. eigene IHS, eigene Genüsse,  
gesetzlich freigestellte Bundeswertpapiere)                    15,99 € / Gattung 
 

Fremdkosten in- und ausländischer Börsen und sonstiger Handelsplätze 
Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern an. Je nach Börse und/oder Wertpapierart können 
insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten. Genauere 
Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen. 

Umlagegebühr 
Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt als der Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der Betrag ist 
lagerstellenabhängig. 

4. Ersatz von Aufwendungen 
Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse/Landesbank richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
Hinweis: 
Porto und sonstige Auslagen sind in den obigen Sätzen nicht enthalten. Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im 
Preisaushang bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind und die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse 
erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, können wir ein nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen
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I. Kredite  
 

1. Krediteinräumung 
 

Schätzungen für andere Kreditinstitute                                                   0,3%  vom Schätzwert  
                        mind. 200,00 € 

Aufwendungsersatz für Beleihungswertermittlungen oder 
Bautenstandsüberprüfungen (nur für andere KIs) 

   für unsere Kunden frei 
 

     a) mit Besichtigung    190,00 € 
     b) ohne Besichtigung    170,00 € 

 
Schadenersatz bei Nichabnahme Darlehensvaluta   individuelle 

  Berechnung 
 

  - Nichtabnahme- und Vorfälligkeitsentschädigung nach § 490 Abs. 2 BGB 

 
Auskunft über Bodenrichtwerte ggü. anderen KI                    20,00 € 
 
Beschaffung von Flurkarten/Grundbuchauszügen auf Weisung des Kunden                  25,00 € 
(inkl. Gebühren für Grundbuchamt bzw. Amt für Liegenschaften) 

Entgelt für die Herausgabe von gerichtlichen Wertgutachten                   11,00 € 
 
Aufteilung von Kaufpreisanteilen  
(vom Notar vorgegebene Quotierungen) ab 3 Überweisungen                5,00 € 
 

 
2. Änderungen des Kredites oder der Sicherheiten 
 
Ratenänderung / -neueinteilung auf Wunsch des Kunden                    50,00 € / Konto 
 

Vorzeitige Tilgung von Festzinsdarlehen    individuelle Berechnung 
 

 

- Nichtabnahme- und Vorfälligkeitsentschädigung nach § 490 Abs. 2 BGB 

Bearbeitung von rechtsgeschäftlichen Schuldübernahmen bzw.  
Schuldhaftentlassung aus Finanzierungen (Scheidung, GbR-Auflösg.)                  1% mind. 250,00 € max. 500,00 € 

Rangrücktrittserklärung                       100,00 € 

Freigabe oder Tausch von Sicherheiten bei Nichtbestehen eines  
Anspruchs des Kunden auf Sicherheitenfreigabe bzw. Sicherheitentausch                  250,00 € 
 
Abtretung von Grundpfandrechten                      250,00 € 
- Abtretungserklärung der Sparkasse für Grundpfandrechte 
   in grundbuchrechtlich vorgeschriebener Form (Siegelung) 

Wechsel der Wohngebäudeversicherung                    20,00 € 
- Aufwendungsersatz bei Wechsel der Gebäudeversicherung durch Darlehensnehmer (der Darlehensnehmer kann die Entstehung keines 
  oder eines niedrigeren Aufwandes nachweisen) - keine Erhebung bei Wechsel zur ÖSA 

Institutsaufwand für die Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung                 100,00 €  
(gilt nicht für allgemeine Verbraucherdarlehen) 
 

Erteilung der Urkunde in grundbuchrechtlich 
vorgeschriebener Form  
(Siegelung der Erklärung durch die Sparkasse z.B. Löschungsbewilligung und Pfandentlassung)) 

 

- Grundschuldbetrag            0 -   20.000 EUR     10,00 € 
- Grundschuldbetrag   20.001 -   50.000 EUR     35,00 € 
- Grundschuldbetrag   50.001 - 100.000 EUR   115,00 € 
- Grundschuldbetrag   ab 100.001 EUR   150,00 € 

 
Erteilung der Löschung in grundbuchrechtlich 
vorgeschriebener Form (Siegelung der Erklärung  
durch die Sparkasse) für die Auflassungsvormerkung                                              21,00    

 

D. Kredite 
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3. Sonstige Entgelte im Kreditgeschäft 
 

sonstige Finanzierungsbestätigungen                                1% der Kreditsumme  
                                                                                              mind. 25,00 € max. 250,00 € 
 
Nacherstellung von Jahreskontoauszügen soweit die Notwendigkeit zur                20,00 € 
Nacherstellung vom Kunden zu vertreten ist 
 
Leistungsaussetzung / Stundung für gewerbliche Darlehen                 50,00 € 

Kostenrückersatz bei Mahnbescheid                                                                                                              lt. Aufstellung Gerichtskosten  
                                                                                                                                                                        für das MV 
 
EBIL - Auswertung auf Wunsch des Kunden                   52,00 € (wenn besonders  
                                                                                                             aufwendig: max. 255,00 €)                                                                             
 
Branchenkennzahlen - auf Wunsch des Kunden                  26,00 € 
 
Branchenbericht - auf Wunsch des Kunden                   36,00 € 
 

SSP/Bilanzgespräch  
a) Geschäftskunden/Gewerbekunden 150,00 € 
b) Firmenkunden 250,00 € 

 
 
Gewerbliches Kreditgeschäft: 
Bereitstellungszins für Kontokorrentkredite                     2,00% p.a. 
 
Bereitstellungszins für Darlehen                   3,00% p.a.  
(Fällt ab dem 01. des Monats nach Vertragserstellung zuzüglich 3 Monate an.)  
 
Bereitstellungszins für Vorratslinien                   3,00% p.a.  
(Fällt ab dem 01. des Monats nach Vertragserstellung zuzüglich 3 Monate an.)  
 
 
Privates Kreditgeschäft: 
Bereitstellungszins für Darlehen bis zum 30.11.2018                 3,00% p.a.  
(Fällt ab dem 01. des Monats nach Vertragserstellung zuzüglich 3 Monate an.)  
 
 
Bereitstellungszins für Darlehen ab dem 01.12.2018 - Neubau                3,00 % p.a.  
(fällt ab dem 1. des Monats nach Vertragserstellung zuzüglich 9 Monate an) 
 
Bereitstellungszins für Darlehen ab dem 01.12.2018 – alle anderen Finanzierungszwecke             3,00 % p.a. 
(fällt ab dem 1. des Monats nach Vertragserstellung zuzüglich 6 Monate an) 
 

 

 

4. Anpassung des Sollzins- und Überziehungszinssatzes i.S. von § 675g Abs. 3 
Satz 2 BGB  

Die Anpassung der Zinssätze richtet sich nach der Veränderung des folgenden Referenzzinssatzes:                                                                          
Aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für Pfandbriefe mit jährlicher Kuponzahlung / RLZ 10 Jahre / gleitende Durchschnitte. Maßgeblich ist 
der am 31.05.2010 ermittelte Wert des Referenzzinssatzes. Die Entwicklung des Referenzzinssatzes wird die Sparkasse regelmäßig jeweils zum 
Ende Februar, Mai, August und November überprüfen. Hat sich zu diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz um mehr als 0,25 Prozentpunkte 
gegenüber seinem maßgeblichen Wert bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Anpassung der Zinssätze verändert, sinken oder steigen diese um 
ebenso viele Prozentpunkte mit Wirkung zum 01. des übernächsten Monats. Der Kreditnehmer wird mit Rechnungsabschluss über die Zinssätze 
unterrichtet. 

 

 

 

 

D. Kredite 
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II. Bankbürgschaft (Aval) 
 
 
a) Gewährleistungsbürgschaften 2% p.a. mind. 150,00 € 
b) Vertragserfüllungsbürgschaften 2% p.a. mind. 150,00 € 
c) Kreditbürgschaften 3% p.a. mind. 150,00 € 
d) Prozessbürgschaften 3% p.a. mind. 150,00 € 
a-d) Bürgschaften, die zu 100% gesichert sind 1% p.a. mind. 150,00 € 
(Die Gebühren für Avalkredite beziehen sich auf Einzelavale und  Avalrahmen.) 2% p.a. mind. 150,00 € 

 
Entgelt für die Prüfung von Drittbürgschaften durch die Sparkasse/Landesbank im Auftrag des Kunden     50,00 € / je Urkunde 

Stellung einer Bürgschaft zur Mietsicherheit (Mietkaution) 
Avalprovision                     3% mind. 80,00 € p.a. 
 
Erstellung von Avalbestandsübersichten                   6,00 € / pro Übersicht 
 
Ergänzende Hinweise zum Avalkreditgeschäft 

- Bei Bürgschaften für sich laufend verminderte Verpflichtungen (z.B. Bauspardarlehen) erfolgt die Berechnung aus dem nach 
Kenntnis der Neuabschlusskasse jeweils geschuldeten Betrag. 

 
- Die der Berechnung zugrunde liegende Laufzeit (Valuta) beginnt mit dem Tag der Bürgschaftsverpflichtung und endet mit 

dem Fälligkeitstermin der Bürgschaft bzw. mit dem Tag der Rückgabe des Originals der Bürgschaftsurkunde. 
 

D. Kredite 
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E. Sonstiges 

I. Dokumentengeschäft 
 

1. Export 
 
1.1. Dokumentenakkreditive und Stand-by L/C als MT 700 

 
Dokumentengeschäft Provision Minimum 
Avisierungsprovision96 
 

1,0 ‰  
min. 75,00 €  
max. 300,00 € 

Änderungsprovision 65,00€  

Dokumentenaufnahmeprovision96 1,5 ‰  75,00 € 

Abwicklungsprovision96 1,5 ‰ 75,00 € 

Überwachungsprovision für nicht bestätigte Deferred Payment 
Akkreditive 

75,00 €  

Vorbehaltsprovision 50,00€  

Bearbeitungsprovision bei Abtretung von Zahlungsansprüchen 
zugunsten Dritter 

100,00 € pro Zahlung  

 

1.2. Dokumentäre Inkassi / Akzepteinholung 
   

Dokumentengeschäft Provision Minimum 

Inkassso-/ Akzepteinholungsprovision96 3,0 ‰ 75,00 € 

Provision für Frankoauslieferung bzw. Rückruf von Dokumenten96 
 

0,5 ‰  
          75,00 €  
max. 300,00 € 

Änderungsprovision 65,00 €  

Zwischenbescheid / Mahngebühr pro Mahnung (mtl.) (1. Mahnung 
erfolgt automatisch 4 Wochen nach Postversand) 

15,00 €  

 
2. Import 

 
2.1. Dokumentenakkreditive und Stand-by L/C als MT 700 
 

Dokumentengeschäft Provision Minimum 

Unwiderruflichkeitsprovision97   

 - Laufzeit bis zu 3 Monaten98 3,0 ‰  75,00 € 

 - Laufzeit bis zu 6 Monaten 6,0 ‰ 150,00 € 

 - für jeden weiteren angefangenen Monat 1,5 ‰ 50,00 € pro angef. Monat 

Erstellungsprovision 
-  bei elektronischer Übermittlung per DTALC 

65,00 € (netto)  

Änderungsprovision 65,00 €  

Erhöhung  / Verlängerung 
65,00 € zzgl. 
Unwiderruflichkeits-
prov. 

 

Deferred Payment Provision / Akzeptprovision 
Pro angef. Monat97 

1,5 ‰ 30,00 € pro angef. Monat 

Überwachungsprovision bei Deferred Payment Akkreditiven 50,00 €  

Dokumentenaufnahmeprovision97 3,0 ‰ 75,00 € 

Retourprovision99 1,5 ‰ 75,00 € 

 
 

 
96 Diese Gebühren gelten gegenüber dem Kunden, sofern nichts Anderes vereinbart wurde und werden zwischen Landesbank und Sparkasse 
hälftig geteilt. 
97Diese Gebühren gelten gegenüber dem Kunden, sofern nichts Anderes vereinbart wurde und werden zwischen Landesbank und Sparkasse 
hälftig geteilt. 
98Monat = 30-Tage-Zeitraum 
99Sofern die Gebühr der Auslandsbank nicht belastet werden kann. 



 

41 
 

E. Sonstiges 

 
2.2. Dokumentäre Inkassi / Akzepteinholung 
 
 

Dokumentengeschäft Provision Minimum 

Inkasso- / Akzepteinholungsprovision97 100 1,5 ‰ 75,00 € 

Abwicklungsprovision97 1,5 ‰ 75,00 € 

Provision für Frankoauslieferung von Dokumenten 0,5 ‰ 
          75,00 €  
max. 300,00 € 

Änderungsprovision 65,00 €  

Zwischenbescheid  
(an/von Kunden zur Weiterleitung) 

15,00 €  

 

3. Garantien und Bürgschaften, Stand-by Letters of Credit 
 

Dokumentengeschäft Provision Minimum 

Avalprovision101 Zinssatz gem. 
Vereinbarung 

60,00 € pro Quartal 

Inanspruchnahme-, Zahlungsprovision101   

- ohne Dokumentenprüfung 1,5 ‰ 65,00 € 

- mit Dokumentenprüfung 3,0 ‰ 80,00 € 

Provision für unverbindliche Weiterleitung einer Garantie101 1,0 ‰ 
          75,00 € 
max. 300,00 € 

Änderungsprovision je nach Aufwand 65,00 € 

Stand-by L7C als MT 700 
- werden behandelt wie Akkreditive; 
vergl. 1.1. und 2.1. 

  

 

4. Allgemeine Provisionen und Gebühren im Dokumentengeschäft 
 

Dokumentengeschäft Provision Minimum 

Courtage 0,25  ‰ 2,00 € 

Courtage wird beim An- und Verkauf von Fremdwährungen berechnet 
- Sparkasse verkauft Euro gegen Fremdwährung 

(Fremdwährungseingang) zum Briefkurs 
- Sparkasse kauft Euro gegen Fremdwährung 

(Fremdwährungsausgang) zum Geldkurs 

  

Porto / Auslagen 
Auslagen wie Porto, Telekommunikationskosten, Kurierkosten sowie 
sonstige eigene und fremde Auslagen werden gesondert berechnet 

  

Unterschriftenbestätigung 
(bei brieflichen Akkreditiven und Garantien) 

30,00 €  

Zusätzliche Gebühren 
Abweichend vom Normalgeschäft werden wir für besondere 
Leistungen zusätzliche oder erhöhte Gebühren berechnen 

  

 

 

 
100Sind sämtliche Gebühren vom Importeur zur tragen, werden die Inkasso- u. Abwicklungsprovision zu 3 ‰, mindestens 100,00 € 
zusammengezogen. 
101Diese Gebühren gelten gegenüber dem Kunden, sofern nichts Anderes vereinbart wurde und werden zwischen Landesbank und Sparkasse 
hälftig geteilt. 
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E. Sonstiges 

 

III. Safes 
 
Zwangsöffnung von Schließfächern im Auftrag des Kunden und vom Kunden zu vertreten  Fremdkosten 

Kundenmietfachanlagen 
(Hinweis: Eine Vermietung erfolgt nur an eigene Kunden mit bestehendem Girokonto bei der KSK Anhalt-Bitterfeld) 
 

Mietpreis für Safes102   Inkl. 19 % MwSt. 
SF 1 bis   7,5 cm (Fachgröße) 6,00 € p.M. 

 SF 2 bis  10,0 cm (Fachgröße) 8,00 € p.M. 
 SF 3 bis  15,0 cm (Fachgröße) 10,00 € p.M. 
 SF 4 bis  20,0 cm (Fachgröße) 12,00 € p.M. 
 SF 5 bis  30,0 cm (Fachgröße) 16,00 € p.M. 
 SF 6 bis  45,0 cm (Fachgröße) 18,00 € p.M. 
 SF 7 bis  60,0 cm (Fachgröße) 30,00 € p.M. 
 SF 8 

bis 180,0 cm (Fachgröße) 40,00 € p.M. 

 
Mietpreis für Sparkassenbuch-Schließfächer103 

  
                          2,50 € p.M. 

 

 

IV. Sonstiges 
 

PostIdent-Service                      frei 
 
Einholung einer Auskunft im Kundenauftrag über Auskunftei                 15,00 € / zzgl. Auslagen 

Nachforschungen im Kundenauftrag (soweit durch vom Kunden oder Dritten zu vertretende Umstände verursacht oder gefordert) 
 - Bearbeitung Geldeinzug am GAA wegen Nichtentnahme des 
Kunden 25,00 € 
 - sonstige Nachforschungen 25,00 € 

 
Vordruckkosten 
a) Standardvordrucke  
     •  Überweisung mit Sparkasseneindruck frei 
        - mit / ohne Kundeneindruck frei 
     • Schecks mit Kundeneindruck - EDV - frei 

     • Schecks mit Kundeneindruck - Buchdruck - 
Fremdkosten 
./. DSV-Preis für Stand.-vordr. 

  

b) Sonderformate wie Briefschecks etc. 

     - mit / ohne Kundeneindruck 
 

Fremdkosten 
./. DSV-Preis für Stand.-vordr. 

 

c)  Zusendung von Vordrucken Portokosten 
 
Die Kosten für o.g. Vordrucke sind in der Materialverwaltung zu erfragen. (DSV = Deutscher Sparkassenverlag)  

Zur Verfügung-Stellung von Vollmachtsvordrucken des DSV auf Wunsch des Kunden             50,00 € / je Vordruck 

Gebühren für Bilder von Videos in Verbindung mit Nachforschungen 
für Kunden (nicht von der Polizei zu erheben)                  15,45 € 

Vertrag zu Gunsten Dritter für den Todesfall (Abschluss, Änderung, Aufhebung) 
für alle Kontoarten außer bei Girokonten                   20,00 € 

Kontoumschreibung infolge Vertragspartnerwechsel bei Sparkonten und Termingeldern                  
für alle Kontoarten außer bei Girokonten                  20,00 € 

 
102Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich. Bei Vermietung unterjährig erfolgt zeitanteilige Staffelung der Jahresgebühr auf den vollen Monat. 
103 Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich. Bei Vermietung unterjährig erfolgt zeitanteilige Staffelung der Jahresgebühr auf den vollen Monat. 
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E. Sonstiges 

Kontoumschreibung infolge Vertragspartnerwechsel                  20,00 € 
für alle Girokonten 

Entgelt für die Einrichtung eines Sperrkontos für ausländische Studenten (nicht aus einem EU-Staat)         100,00€ /einmalig 

Abtretung von Guthaben zugunsten anderer Kreditinstitute                 7,50 € 

Vollmacht für den Todesfall für Wertschließfächer                  16,00 € 

Haftungserklärungen                     2 ‰ der Erbsumme 
                       mind.  30,00 € 
                                                                                                                                                                         max. 145,00 € 

 
Bonitätsbestätigungen für Kunden 

 
16,00 € / pro Bestätigung 

außer: - Bescheinigungen für Sozialamt, Wohngeldstelle 6,00 € / pro Stichtag  
(bei Depotkonto oder optiertem Konto 
zzgl. MwSt.) 

           - Kontostandsbestätigung, für den Kunden soweit vom Kunden zu vertreten 6,00 € / pro Stichtag 
(bei Depotkonto oder optiertem Konto 
 zzgl. MwSt.) 

 
Ersatzsteuerbescheinigungen soweit vom Kunden zu vertreten                  6.00€ / pro Bescheinigung 
                                                (bei Depotkonto oder optiertem Konto 

 zzgl. MwSt.) 
 

Bescheinigung über die Aufnahme von Fremdmitteln  
- für Sozialamt, Wohngeldstelle, Agentur für Arbeit, KomBA (Jobcenter-Kommunale Anstalt des 
öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld) 

 6,00€ / je Darlehen 

 
 

Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für bilanzierende Kunden 
(im Auftrag des Kunden, ohne rechtliche oder vertragliche Verpflichtung) 
 
 

21,00 € / halbe Stunde 
max. 135,00 € 

Legitimationsbestätigungen für Kunden 11,00 € 

- Bundeswertpapierverwaltung frei 
 
 
 
Jahresbescheinigung über Kapitalerträge und 
Veräußerungsgewinne aus Finanzanlagen nach §24c EStG                  frei 

 
Auskünfte an Dritte ohne gesetzliche Verpflichtung (vom anfragenden Dritten (Nichtkunde) zu zahlen) 
- an Kreditinstitute / Versicherungen 20,00 € 
- Kreditkartengesellschaften 20,00 € 

 
 
Bankauskunft im Auftrag des Kunden                     20,00 € 

 
Auskünfte gegenüber den Bundesagenturen für Arbeit und Sozialämtern (von der anfragenden Behörde (Nichtkunde) zu zahlen) 
i.d.R. Grundsicherungsprüfung für Arbeitssuchende gemäß SGB II -ALG II / Sozialgeld- 
     a) Standardauskunft 8,50 € / pro Auskunft 
     b) weitergehende / ausführlichere Auskunftsersuche 25,00 € / pro Stunde 
 
 
Auskünfte an Finanzämter im steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an  
Strafverfolgungsbehörden  (von der anfragenden Behörde (Nichtkunde) zu zahlen) 

 
 
25,00 € / pro Stunde zzgl. Ersatz für   
Sonstige Aufwendungen 

 
 
Aufwendige Sonderarbeiten für Kunden 

 

- nach Rücksprache mit dem Geschäftsstellenleiter 
(Erbringung von Sonderleistungen ohne bestehende gesetzliche oder 
vertragliche Verpflichtung im Auftrag des Kunden) 

17,00 € / halbe Stunde 
max.135,00 €  

 

Erstattung von Kapitalertragssteuer bei Kundenverschulden                                                                         5,00 €  
 
Beschaffung von Ersatzurkunden und –verträgen                                                                                          51,50 €/ zzgl. Fremdgebühren 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 
 

E. Sonstiges 
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E. Sonstiges 

Registerauszüge                                                                                                                                             7,50 € /Auszug 

Ermittlung von Kundenanschriften                                                                                                             15,00 € zzgl. bare Auslagen 
(wenn Kunde schuldhaft die Verpflichtung zur Mitteilung einer neuen Anschrift verletzt hat) 
(der Kunde kann die Entstehung niedriger oder keiner Kosten nachweisen) 
 
Ersatz für Mahnaufwendungen bei Mahnungen an im Verzug befindliche Kunden 
(keine Erhebung von Mahnkosten bei Verbraucherdarlehen und geduldeten Überziehungen von Verbrauchern) 

- Erinnerungsschreiben (begründet Verzug): kein Entgelt 
- je Mahnung 5,00 € 

 
 
Verkauf von Edelmetallen 
MailOrder-Pauschale (Mindestbestellmenge: 50,00 €) 

- bei Bestellwert 50,00 € bis 299,99 € 10,75 € 
- bei Bestellwert ab 300,00 € 5,75 € 

zzgl. Abwicklungsentgelt 13,00 € 
 

Ankauf von Edelmetallen 
- MailOrder-Pauschale 5,75 € 
- zzgl. Abwicklungsentgelt 5,00 € 

 

 
 
 


